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1 ANLASS, BERÜCKSICHTIGUNG ÖFFENTLICHER BELANGE  

1.1 Anlass  

Für den Markt Essenbach besteht ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan (FNP) und 
Landschaftsplan (LSP) in der Fassung vom 08.02.2000. 

Nach Errichtung der B15n besteht eine sehr hohe Nachfrage an Gewerbegebietsflächen, v.a. auch 
bedingt durch die hervorragenden Standort- bzw. Erschließungsbedingungen (A 92, B15n) v.a. im 
Bereich der B15n.  
Um den Bereich östlich von Essenbach städtebaulich weiter entwickeln zu können und auch diesem 
hohen Nachfragebedarf zu entsprechen, soll der Flächennutzungs- und Landschaftsplan durch das 
Deckblatt Nr. 27 (Essenbach-Ost) geändert werden. 
Der Geltungsbereich dieser Änderung umfasst eine Fläche von ca. 60 ha und liegt am östlichen 
Ortsrand von Essenbach und unterteilt sich in zwei Teilbereiche.  
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Der erste, westliche Teil des Geltungsbereichs liegt ca. 60 Meter nördlich der Ahrainer Straße und 
südlich der Alten Landstraße bis hin zur B15n. Der zweite Teilbereich der Fläche liegt östlich der 
B15n, südlich begrenzt durch die St 2141 und nördlich durch den Feldweg Fl.Nr. 1175 Gemarkung 
Essenbach. Im rechtskräftigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das Planungsgebiet 
aktuell als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
Im Plangebiet sollen u.a. Wohngebiete, Gewerbegebiete, eingeschränkte Gewerbegebiete und 
Urbane Gebiete umgesetzt werden. 
Aus Sicht der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist für die Ausweisung des Gebiets eine 
Bauleitplanung (hier: Deckblatt Flächennutzungs- und Landschaftsplan) erforderlich. 

Deshalb hat der Markt Essenbach am 27.05.2025 einen Aufstellungsbeschluss für die 27. Änderung 
des Flächennutzungs- und Landschaftsplans (Essenbach-Ost) gefasst. 

1.2 Berücksichtigung der öffentlichen Belange gem. § 1a BauGB und Prüfung der 
Innenbereichspoten ziale und Standortalternativen  

Im § 1a Abs. 2 BauGB ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel gem. § 
1a Abs. 2 Satz 1 BauGB) festgelegt, zudem ist die Umnutzung der Flächen für Landwirtschaft, Forst 
oder Wohnen nur im notwendigen Umfang zulässig (Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 
Satz 2 BauGB). Diese Grundsätze sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Das BauGB räumt der Innenentwicklung in der städtebaulichen Entwicklung einen Vorrang ein.  
Der Markt Essenbach hat deshalb im Vorfeld in einer Studie die im Flächennutzungsplan ausgewie-
senen, derzeit noch nicht bebauten Gewerbeflächen-Potenziale untersucht und bewertet. Die 
ausführliche Studie ist der Begründung als separater Anhang beigefügt. Die Ergebnisse dieser 
Studie wurden vor dem Aufstellungsbeschluss zur 27. Änderung des FNP und LSP vorab mit dem 
Sachgebiet 24 Raumordnung und Landesplanung der Regierung von Niederbayern am 26.07.2023 
und 14.03.2025 vorgestellt und abgestimmt. 
 
Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Im derzeit gültigen FNP sind Gewerbeflächen in den Ortsteilen Essenbach, Mirskofen, Altheim, Ohu 
und Ahrain mit einem aktuellen freien Flächenpotenzial von ca. 32,82 ha dargestellt.  
 
Diese davon derzeit noch freien GE-Potenzialflächen  
- 3 GE-Potenziale in Essenbach, 
- 1 GE-Potenzial in Mirskofen, 
- 5 GE-Potenziale in Altheim, 
- und 4 GE-Potenziale in Ahrain, 
 
wurden hinsichtlich Verfügbarkeit, Restriktionen, Planungsvorgaben und möglicher weiterer 
Aktivierung für eine verbindliche Bauleitplanung und Umsetzung näher untersucht. 
 
Die Auswertung und die Übersichtstabelle der Studie zeigen, dass von den freien GE-Potenzialen 
des FNP mit ca. 32,82 ha (100%) maximal nur noch ca. 19,37 ha (= 59%) effektiv verbleiben. Die 
übrigen Flächen sind mit ca. 5,45 ha (= 16,61%) zum einen bereits mit Erweiterungsoptionen für 
ansässige Betriebe belegt, zum anderen liegen ca. 8 ha (= 24,38%) in festgesetzten 
Überschwemmungsbereichen und sind somit von einer weiteren Bauleitplanung ausgeschlossen. 
Berücksichtigt man zudem, dass zwei GE-Bereiche in Ahrain aufgrund ihrer Lage, der mittlerweile 
geänderten Ausgangsbedingungen, der Nähe zu bestehenden Wohnbauflächen und der sehr 
schwierigen Erschließungssituation als GE ungeeignet sind und wohl eher als Wohngebiets-
Potenziale der Innenentwicklung ernsthaft in Betracht kommen, reduziert sich das aktuelle GE-
Potenzial des derzeitigen FNP signifikant auf lediglich nur noch ca. 14,04 ha (= 42,78%).  
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Diese noch evtl. aktivierbaren GE-Potenziale sind jedoch bis auf weiteres nicht verfügbar.  
Somit ist dieses o.g. Flächenpotenzial von ca. 14 ha für eine weitere Entwicklung und den hohen 
Nachfragebedarf für den Markt Essenbach als absolut nicht ausreichend einzustufen. 
Es ist deshalb beabsichtigt, die o.g. bisherigen GE-Flächen, die gemäß der Potenzialstudie nicht 
mehr entwicklungs- bzw. realisierungsfähig sind, aus dem FNP herauszunehmen bzw. evtl. 
anderweitig festzusetzen. Eine Neuaufstellung des FNP ist vom Markt Essenbach mittelfristig 
geplant, im Zuge dieser Neuaufstellung können diese Flächen im FNP korrigiert oder 
herausgenommen werden. 

Weitere, nur sehr geringe Innenbereichsflächenpotenziale in den einzelnen Ortsteilen des Markt 
Essenbach fallen aufgrund ihrer geringen Flächengröße, der Nähe zu angrenzenden 
Wohnnutzungen und der Erschließungen durch bestehende Wohnbaugebiete oder Kernbereiche als 
GE-Standort-Alternativen definitiv aus. 
Auch aufgrund der Nachfrage nach größeren Gewerbeeinheiten kommt deshalb nur der Hauptort 
Essenbach dafür in Frage. 

Evtl. größere Flächenpotenziale in Außenbereichen werden vom Markt Essenbach nicht angestrebt. 
Sie sind zudem überwiegend in vielen Bereichen mit anderen Restriktionen oder Planungsvorgaben 
eingeschränkt. Diese Flächen sind eher als �ÄVorrangflächen�³ für Natur und Landschaft (nasse und 
z.T. anmoorige Böden, Landschaftliches Vorbehaltsgebiet und Grünzug der Regionalplanung, 
Schwerpunktgebiete des Naturschutzes, ökolog. Ausgleichsflächen, Flächen für die Landwirtschaft) 
freizuhalten. 

Basierend auf den o.g. Aspekten und der Studie werden deshalb die beiden Teilflächen der 27. 
Änderung des FNP/ LSP neu ausgewiesen, der Markt Essenbach plant mit der 27. FNP-Änderung 
überwiegend Gewerbegebiete (GE) sowie Allgemeine Wohngebiete (WA) und Urbane Gebiete (MU) 
im derzeit liegenden Außenbereich östlich von Essenbach zu entwickeln und  widmet die derzeit als 
landwirtschaftlich genutzten Flächen als Bauland um (siehe auch Abbildungen 1 und 2):  

- Westteil - Teilbereiche B und C: Erfüllung des Anbindegebots, vom derzeitigen östlichen Ortsrand 
Essenbachs mit Grünzäsur und Übergang zu GE-Flächen (auch für kleinere und mittlere Betriebe 
geeignet) bis hin zur B15n. 

- Ostteil �± Teilbereich A: diese bisher nicht angebundene Teilfläche östlich der B15n ist 
bedarfsabhängig für größere GE-Betriebe, auf welche die Ausnahmerahmenbedingungen des 
LEP zutreffen (Logistikbetriebe oder Gewerbebetriebe größer 3 Hektar, 
Recyclingkompetenzzentren oder Betriebe mit Umwelteinwirkungen), geeignet und geplant. 

Folgende weitere Argumente sprechen für die geplante Ausweisung, überwiegend als GE-Flächen: 
- Generell durch B 15n und A 92 Einschränkung der möglichen Bebauungspotenziale am Hauptort 

Essenbach. V.a. beidseits der B 15n aufgrund der Lärmbelastung nur GE-Nutzung möglich. 
- Im Westen von Essenbach Schwerpunkt auf Gemeinbedarfsflächen, Verwaltung (Landratsamt,   

ILS), Schulen und Kultur, (Eskara, Musikschule). 
- Im Norden bis zur Kante des Isartals/ Hügellands Wohnbebauung, keine weitere Bebauung, 

(Schutz der bestehenden Wohnbebauung Niederschlagswasserproblematik, Immissionsschutz). 
- Städtebaulich sinnvolle und konsequente Konzeption der bisher noch unbeplanten südlichen 

Flächen zwischen ST 2141 im Norden und bestehenden GE-Flächen im Süden. 
- Enorme Standortgunst und Attraktivität für GE durch direkte Kontenanbindung an die B 15 n. 

Weitgehende Entlastung des Hauptorts von Durchgangsverkehr. 
- Differenzierte Ausweisungen von Gebietskategorien im Westen, Teilbereiche B und C, möglich. 

Darstellung von Flächen für Wohnbau- und Mischnutzungen als wichtige Entwicklungspotenziale 
insbesondere für den Hauptort Essenbach. 

- Flächenbedarfsdeckung für ein Hotel, ebenfalls mit guter Anbindung an die B 15n. 
- Nur sehr wenige Planungsvorgaben im Geltungsbereich, v.a. durch Bodendenkmale, vorhanden. 

Keine sonstigen Schutzgebiete, Biotope oder artenschutzrelevante Bereiche. Die in N-S-Richtung 
verlaufende 220-kV-Hochspannungsfreileitung über dem Westteil wird mittelfristig zurückgebaut. 
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Der Markt Essenbach weicht aus den oben genannten Gründen somit von den durch § 1a Abs. 2 
BauGB geschützten öffentlichen Belangen ab, um der Bereitstellung von Gewerbeflächen, 
Wohnbauland und sonstigen Bauland den Vorzug zu geben und begründet die Umnutzung der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen mit den o.g. Argumenten und Erläuterungen. 
Der Markt Essenbach wägt die Belange des Bodenschutzes, des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel gem. § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB) und der Erhaltung landwirt-
schaftlicher Flächen (Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB) gegen den Belang 
der bedarfsgerechten Bauentwicklung ab und kommt zu dem Ergebnis, dass die Umwandlung der 
landwirtschaftlichen Flächen und die Ausweisung neuer Baugebiete im Ortsteil Essenbach Ost 
erforderlich ist. Dem Belang der Bereitstellung von Gewerbeflächen, Urbanen Gebieten und 
Wohnbauland wird der Vorrang vor einer landwirtschaftlichen Nutzung gegeben. 

2 ANGABEN ZUM PLANUNGSGEBIET  

2.1 Lage, Größe und Topografie  

Das Plangebiet liegt östlich des Ortsteils Essenbach zwischen Ortsrand, B15n und dem Ortsteil 
Unterwattenbach an der Straubinger Straße. Die Gesamtfläche beträgt ca. 600.620 m² = ca. 60 ha: 
 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs der 27. Änderung des FNP und LSP (weiß gestrichelt),  

unmaßstäblich, Aufrufdatum 11.11.2025, Quelle Luftbild: BayernAtlas, Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie,  
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Der Geltungsbereich umfasst 3 Teilbereiche A bis C (siehe Abbildung 2):  
 
- Teilfläche A: Nördlich der Straubinger Straße (St 2141) im Anschluss an die B15n bis zu den Fl. 

Nrn. 1221 und 1209 mit einer Fläche von ca. 208.298 m². 
- Teilfläche B: Nördlich der Straubinger Straße (St 2441) im Anschluss an das vorhandene 

Allgemeine Wohngebiet bis zur B15n mit einer Fläche von 174.141 m². 
- Teilfläche C: Südlich der Straubinger Straße (St 2141) ab dem bebauten Ortsrand bzw. der 

bereits rechtskräftig ausgewiesenen Flächennutzungsplandarstellung bis zur B15n mit einer 
Fläche von 217.026 m². 

 

 
Abbildung 2: Lageplan mit Kennzeichnung der 3 Teilbereiche A bis C für die 27. Änderung des FNP und LSP, unmaßstäblich 
 
Flur Nummern der Teilfläche A (jeweils Gemarkung Essenbach (6593)):  
1186, 1186/6, 1186/7, 1197, 1198, 1203, 1204, 1205, 1206, 1206/1, 1208, 1222, Teilfläche von 1207 
und 1215.  
 
Flur Nummern der Teilfläche B (jeweils Gemarkung Essenbach (6593)):  
1174/4, 1174/5, 1174/6, 1175/13, 1175/14, 1176, 1177, 1178, 1178/34, 1179/20, 1179/21, 1180, 
1180/1,1180/2, 1184, 1185, 1186/1, 1186/2, Teilfläche von 1168, Teilfläche von 1169, Teilfläche von 
1169/2, Teilfläche von 1175/12, Teilfläche von 1186/4. 
 
Flur Nummern der Teilfläche C (jeweils Gemarkung Essenbach (6593)):  
171/4, 171/5, 226/19, 229, 230, 231, 232, 233, 233/1, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 413, 413/1, 413/2, 413/3, 414, 423, 1784, 1785, 1813/4, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 
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1820/1, 1821, 1821/1, 1821/2, 1822, 1822/1, 1822/2, 1822/3, 1823 (Teilfläche), 1824/1,  
1823/1,1823/3, 1823/4, 1823/5, 1823/6, 1824, 1824/3, 1824/4, 1825, 1825/1, 1825/2, 1826, 1826/1, 
1826/6, 1827, 1827/1, 1827/2, 1827/3, 1827/4, 1827/5. 
 
Topografie: 
Das Planungsgebiet fällt von Norden nach Süden hin sanft ab und erreicht an der Nordgrenze 
Höhen von knapp über 396,00 m üNHN bis zu Höhen über 382,00 m üNHN an der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze. Erhöht verlaufen die querenden Straßen St 2141 und LA 7, diese steigen 
zur B15n hin bis zu 4 m über dem übrigen Gelände an. 
Der Höhenverlauf der B 15n sinkt zwischen den Bereichen A und B nach Süden ein, so dass sie 
etwa ab der Hälfte der beiden Bereiche bis zum Anschlussknoten der B 15n unter dem Höhenniveau 
der Bereiche A und B verläuft. Im weiteren Verlauf nach Süden verläuft die B 15n ca. 4-5m über dem 
Geländeniveau des Bereichs C mit markantem Steilböschungsverlauf. 
Die Höhenlinien im bisherigen FNP/ LSP sind somit in Teilbereichen veraltet, aktuelle Informationen 
zu den Höhenlinien, z.B. im BayernAtlas, sind in ihrer Aussage jedoch grobmaschiger. Deshalb �± 
und wegen der nur leicht geneigten Topografie der Teilbereiche - wurde auf eine nachrichtliche 
Übernahme aktueller Höhenlinien in den Plänen zur Änderung des FNP/LSP verzichtet. 

2.2 Planungsvorgaben aus der Raumordnung und Regionalplanung  

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) zählt Essenbach zur Region 13 Landshut und 
zum allgemein ländlichen Raum. Einschränkende Aussagen aus der Raumordnung und der 
Regionalplanung liegen für den ausgewählten Raum nicht vor. Für das Gebiet der 27. 
Flächennutzungsplanänderung sind keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete zur Rohstoffsicherung 
und keine landschaftlichen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Lediglich die geplante 
�/�D�J�H���G�H�U���%�����Q���L�V�W���D�O�V���Ä�7�U�D�V�V�H�Q�I�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���9�H�U�N�H�K�U�³���L�P���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q���H�U�I�D�V�V�W�����]�Z�L�V�F�K�H�Q�]�H�L�W�O�L�F�K��ist 
diese jedoch bereits realisiert. Ein regionaler Grünzug sowie ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet 
schließt sich erst südöstlich außerhalb des Geltungsbereichs zwischen B 15n, A 92 und dem Ortsteil 
Unterwattenbach an. Diese Flächen sind im Flächennutzungs- und Landschaftsplan nicht dargestellt, 
sie werden durch die Planung auch nicht tangiert. 

2.3 Denkmalschutz  

�1�D�F�K���$�X�V�Z�H�U�W�X�Q�J���G�H�V���%�D�\�H�U�Q�$�W�O�D�V�?���3�O�D�Q�H�Q���X�Q�G���%�D�X�H�Q�?���'�H�Q�N�P�D�O�G�D�W�H�Q���X�Q�G���G�H�V���'�H�Q�N�P�D�O�D�W�O�D�V���G�H�V��
�%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�D�P�W�V���I�•�U���'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]���V�L�Q�G���L�P���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���I�R�O�J�H�Q�G�H���%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�D�O�H��
�E�H�N�D�Q�Q�W�� 

�%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�D�O�Q�X�P�P�H�U�� �%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�� 
- �' �������������� ����������  �Ä�6�L�H�G�O�X�Q�J���G�H�U���/�L�Q�H�D�U�����X�Q�G���6�W�L�F�K�E�D�Q�G�N�H�U�D�P�L�N���*�U�X�S�S�H���2�E�H�U�O�D�X�W�H�U�E�D�F�K�����G�H�U�� 

  �0�•�Q�F�K�V�K�|�I�H�Q�H�U���*�U�X�S�S�H�����G�H�U���6�F�K�Q�X�U�N�H�U�D�P�L�N�����G�H�U���%�U�R�Q�]�H�������8�U�Q�H�Q�I�H�O�G�H�U�����X�Q�G�� 
  �/�D�W�q�Q�H�]�H�L�W���V�R�Z�L�H���G�H�U���U�|�P�L�V�F�K�H�Q���.�D�L�V�H�U�]�H�L�W������ 

- �' �������������� ����������  �Ä�*�U�l�E�H�U�I�H�O�G���G�H�U���/�L�Q�H�D�U�E�D�Q�G�N�H�U�D�P�L�N���X�Q�G���G�H�U���6�F�K�Q�X�U�N�H�U�D�P�L�N�����6�L�H�G�O�X�Q�J���G�H�U���/�L�Q�H�D�U����
  �X�Q�G���6�W�L�F�K�E�D�Q�G�N�H�U�D�P�L�N���*�U�X�S�S�H���2�E�H�U�O�D�X�W�H�U�E�D�F�K�����G�H�U���0�•�Q�F�K�V�K�|�I�H�Q�H�U���*�U�X�S�S�H�����G�H�U��
  �8�U�Q�H�Q�I�H�O�G�H�U�����X�Q�G���+�D�O�O�V�W�D�W�W�]�H�L�W�����G�H�U���P�L�W�W�O�H�U�H�Q���U�|�P�L�V�F�K�H�Q���.�D�L�V�H�U�]�H�L�W���V�R�Z�L�H���Y�H�U�H�E�Q�H�W�H�V��
  �*�U�D�E�H�Q�Z�H�U�N���Y�R�U�����X�Q�G���I�U�•�K�J�H�V�F�K�L�F�K�W�O�L�F�K�H�U���=�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�����*�U�l�E�H�U�I�H�O�G���G�H�U��  
  �0�H�U�R�Z�L�Q�J�H�U�]�H�L�W�� 

- �' �������������� ����������  �Ä�6�L�H�G�O�X�Q�J���G�H�V���0�L�W�W�H�O�Q�H�R�O�L�W�K�L�N�X�P�V�����5�|�V�V�H�Q�H�U���.�X�O�W�X�U�����6�W�L�F�K�E�D�Q�G�N�H�U�D�P�L�N���*�U�X�S�S�H�� 
  �2�E�H�U�O�D�X�W�H�U�E�D�F�K�������G�H�U���0�•�Q�F�K�V�K�|�I�H�Q�H�U���X�Q�G���$�O�W�K�H�L�P�H�U���*�U�X�S�S�H�����G�H�U���8�U�Q�H�Q�I�H�O�G�H�U�]�H�L�W����
  �X���D�����G�H�U���l�O�W�H�U�H�Q���8�U�Q�H�Q�I�H�O�G�H�U�]�H�L�W�����G�H�U���+�D�O�O�V�W�D�W�W�]�H�L�W���X�Q�G���G�H�U���U�|�P�L�V�F�K�H�Q���.�D�L�V�H�U�]�H�L�W���³ 

- �' �������������� ����������   �Ä�6�L�H�G�O�X�Q�J���Y�R�U�J�H�V�F�K�L�F�K�W�O�L�F�K�H�U���X�Q�G���Q�H�R�O�L�W�K�L�V�F�K�H�U���=�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�����X���D�����G�H�U���/�L�Q�H�D�U�����X�Q�G�� 
    �6�W�L�F�K�E�D�Q�G�N�H�U�D�P�L�N���*�U�X�S�S�H���2�E�H�U�O�D�X�W�H�U�E�D�F�K�����G�H�U���5�|�V�V�H�Q�H�U���.�X�O�W�X�U�����G�H�U���0�•�Q�F�K�V�� 
    �K�|�I�H�Q�H�U���X�Q�G���$�O�W�K�H�L�P�H�U���*�U�X�S�S�H�����G�H�U���%�U�R�Q�]�H�������8�U�Q�H�Q�I�H�O�G�H�U�������+�D�O�O�V�W�D�W�W�����X�Q�G���V�S�l�W�H�Q�� 
    �/�D�W�q�Q�H�]�H�L�W���V�R�Z�L�H���G�H�U���P�L�W�W�O�H�U�H�Q���U�|�P�L�V�F�K�H�Q���.�D�L�V�H�U�]�H�L�W�� 

- �' �������������� ����������  �6�L�H�G�O�X�Q�J���G�H�V���1�H�R�O�L�W�K�L�N�X�P�V�� 
- �' �������������� ����������  �6�L�H�G�O�X�Q�J���Y�R�U�����X�Q�G���I�U�•�K�J�H�V�F�K�L�F�K�W�O�L�F�K�H�U���=�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�� 
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Da aufgrund der o.g. Bodendenkmale eine Denkmalvermutung besteht, bedürfen Bodeneingriffe 
aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 BayDSchG,��die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  
 
�+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���E�D�X�����X�Q�G���N�X�Q�V�W�G�H�Q�N�P�D�O�S�I�O�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q���%�H�O�D�Q�J�H���V�L�Q�G���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�V��
�N�H�L�Q�H���%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O�H���]�X���I�L�Q�G�H�Q�����,�Q���G�H�U���Z�H�L�W�H�U�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���V�L�Q�G���G�L�H���E�H�L�G�H�Q���S�U�l�J�H�Q�G�H�Q���X�Q�G���L�Q���F�D������������
�P���]�X�P���3�O�D�Q�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���H�Q�W�I�H�U�Q�W���O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O�H���.�L�U�F�K�H���0�D�U�L�l���+�L�P�P�H�O�I�D�K�U�W�����(�V�V�H�Q�E�D�F�K����
���%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O���1�U�����' ���������� �������� ���������L�P���2�U�W�V�N�H�U�Q�����*�H�O�l�Q�G�H�K�|�K�H���F�D�������������������P���•�1�+�1�����V�R�Z�L�H���G�L�H���.�L�U�F�K�H���6�W����
�:�R�O�I�J�D�Q�J�����%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O���1�U�����' ���������� �������� ������ �����*�H�O�l�Q�G�H�K�|�K�H���F�D�����������P���•�1�+�1�����Y�R�Q���5�H�O�H�Y�D�Q�]�� 
�6�L�F�K�W�E�H�]�L�H�K�X�Q�J�H�Q���]�X�U���.�L�U�F�K�H���0�D�U�L�l���+�L�P�P�H�O�I�D�K�U�W���H�U�J�H�E�H�Q���V�L�F�K���Z�H�J�H�Q���G�H�U���E�H�U�H�L�W�V���G�H�U���Y�R�U�J�H�O�D�J�H�U�W�H�Q��
�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H���X�Q�G���G�H�U���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���*�H�K�|�O�]�H���Q�X�U���J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�����.�L�U�F�K�W�X�U�P�V�S�L�W�]�H���W�H�L�O�V���Q�X�U���D�X�V���G�H�P��
�H�W�Z�D�V���K�|�K�H�U���J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���%���V�L�F�K�W�E�D�U�����E�]�Z�����V�L�H���Z�H�U�G�H�Q���Y�R�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J���Q�L�F�K�W���E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�W�� 
Die Kirche St. Wolfgang auf der Anhöhe ist von allen Teilbereichen aus sichtbar.�� 
�'�L�H�V�H���$�V�S�H�N�W�H���V�L�Q�G���L�Q���G�H�Q���Q�D�F�K�U�D�Q�J�L�J�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�l�Q�H�Q���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� 

2.4 Schutzgebiete , schützenswerte Strukturen , Artenschutzbelange  

Amtlich festgesetzte Schutzgebiete wie z.B. Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsbestandteile 
oder Naturdenkmäler sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Das nächstgelegene Biotop mit 
verschiedenen Teilflächen befindet sich in mindestens 300 m Entfernung nördlich der alten 
Landstraße (Biotopnummer 7339-0110) �P�L�W���G�H�U���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���ÄHecken, Obstwiesen und 
�6�F�K�L�O�I�E�H�V�W�l�Q�G�H���L�Q���G�H�U�����6�F�K�X�O�O�H�K�U�H�U�O�H�L�W�H�����Q�|�U�G�O�L�F�K���(�V�V�H�Q�E�D�F�K�³.  
Diese Teilflächen werden von der Planung nicht berührt. 
 
In der nördlichen Teilfläche befindet sich �E�H�L�G�V�H�L�W�V���G�H�V���Ä�8�Q�V�E�D�F�K�H�U���*�U�D�E�H�Q�V�³��(Fl. Nr. 1197) jeweils 
ein gewässerbegleitender Uferstreifen mit vereinzelten Hochstämmen und Wiesenbewuchs. (Fl. Nrn. 
1196/1, 1198), der sich nordwestlich des Flurweges (Fl. Nr. 1186/6) zu einer dreieckigen Fläche (Fl. 
Nr. 1186/7) vergrößert. 
 
Im Geltungsbereich der 27. Änderung des Landschaftsplans liegen nur und veraltete Kartierungen 
(Erhebungszeitraum 1985, 1988) vor. Im angrenzenden Bereich gibt es aktuellere und relevante 
ASK-Punkte, welche allerdings ohnehin in der Wiesenbrüterkulisse liegen. In der neuen Kulisse 
wurden Überschneidungen mit dem Straßenverlauf der B15 alt bereinigt.  
In der ASK Bayern, TK-Blatt 7339 sind lediglich diese drei veralteten Punkte im Geltungsbereich 
dargestellt: 
 
Die veralteten Artenschutzkartierungen des bestehenden Landschaftsplans werden deshalb in der 
Änderung nicht mehr dargestellt. Die Belange des Artenschutzes sind grundsätzlich bei den 
jeweiligen künftigen Bebauungsplänen spezifisch zu prüfen und zu berücksichtigen. 

2.5 Wasserwirtschaft  

Oberflächengewässer:  
Im nordöstlichen Teilbereichs A befindet sich ca. mittig �G�H�U���Ä�8�Q�V�E�D�F�K�H�U���*�U�D�E�H�Q�³, welcher in Richtung 
Südosten abfließt. An der südlichen Geltungsbereichsgrenze (Teilbereich C) verläuft der 
Moosgraben, ein Gewässer 3. Ordnung.  
Innerhalb des Teilbereichs C verlaufen in Nord-Süd-Richtung drei Gräben, welche nicht dauerhaft 
wasserführend sind. Diese Gräben führen in einen nicht dauerhaft wasserführenden Sammelgraben, 
der in Ost-West-Richtung verläuft und unter der B 15n in östlicher Richtung mit einem 
großformatigen Kanalquerschnitt weiterführt.  
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Überschwemmungsbereiche: 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten und festgesetzten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten. Auch sind gemäß BayernAtlas\ Umwelt- und 
Naturgefahren\ Hochwasser keine Hochwassergefahrenflächen HQ extrem dargestellt. 
Die südliche Hälfte des Bereichs C sowie Flächen �E�H�L�G�V�H�L�W�V���H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�V���Ä�8�Q�V�E�D�F�K�H�U���*�U�D�E�H�Q�V�³��im 
Bereich A und ein ca. 20 m breiter Streifen entlang der nordöstlichen Grenze des Geltungsbereichs 
sind als wassersensible Bereiche verzeichnet (siehe hierzu Umweltbericht, Kapitel 3.4.1, Abbildung 
5). Dies sind Standorte, die durch den Einfluss von Wasser geprägt sind und Nutzungen dadurch 
(z.B. durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohem Wasserabfluss oder hoch 
anstehendem Grundwasser) beeinträchtigt werden können.  
 
Grundwasser:  
Aufgrund der Lage im Isartal ist davon auszugehen, dass das Grundwasser relativ hoch ansteht 
Amtliche Messungen der Grundwasserstände liegen nicht vor.  
Gemäß Hinweisen aus der amtlichen Hydrogeologischen Karte ist zur groben Orientierung ein 
Grundwasserstand bei ca. 384,0 - 384,8 m üNHN, mit Grundwasserfließrichtung 120° nach 
Südosten, anzunehmen. 
Die Felderkundungen der geotechnischen Untersuchung zum benachbarten BP SO Straubinger 
Straße ergaben im September 2017 Grundwasserstände bis 383,6 m üNHN.  
Die Wahrscheinlichkeit von Schichtwasser ist nicht sehr hoch bzw. nur sehr lokal möglich. 
 
Das bedeutet, dass in den höher gelegenen Bereichen A und B das Grundwasser relativ weit 
unterhalb der Geländeoberfläche, im Bereich C jedoch relativ hoch unter der Geländeoberfläche, 
anstehen kann. 

2.6 Bodenbeschaffenheit  

Für den Änderungsbereich selbst liegt noch kein Baugrundgutachten vor.  
Laut Übersichtsbodenkarte (M 1:25.000) des UmweltAtlas des Bayerischen Landesamts für Umwelt 
sind verschiedene Bodentypen zu erwarten: Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde 
aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss), fast ausschließlich Kolluvisol aus 
Schluff bis Lehm (im südlichen Teil), fast ausschließlich Pararendzina aus Carbonatschluff (Löss) 
und entlang des Unsbacher Grabens ein Bodenkomplex aus Gleye und andere grundwasserbe-
einflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment).  
 
�,�Q���2�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J���D�Q���*�H�R�W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�L�U�H�N�W�H�U���1�D�F�K�E�D�U�V�F�K�D�I�W���]�X�P���%�H�U�H�L�F�K���&��
���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���6�2���6�W�U�D�X�E�L�Q�J�H�U���6�W�U�D�‰�H�����5�(�:�(���X�Q�G���/�L�G�O�����V�L�Q�G���G�L�H���%�|�G�H�Q���D�O�V���G�U�X�F�N�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K���X�Q�G��
�]�X�U���6�W�D�X�Q�l�V�V�H���Q�H�L�J�H�Q�G���H�L�Q�]�X�V�W�X�I�H�Q�����'�L�H���6�F�K�O�X�I�I�H���X�Q�G���W�R�Q�L�J�H�Q���6�F�K�O�X�I�I�E�|�G�H�Q���V�L�Q�G���W�H�L�O�Z�H�L�V�H���E�L�V���]�X��
�J�U�R�‰�H�U���7�L�H�I�H�����E�L�V���]�X���F�D�������������P���X�Q�W�H�U���*�H�O�l�Q�G�H�R�E�H�U�N�D�Q�W�H�����D�Q�]�X�Q�H�K�P�H�Q�� 

�/�D�X�W���8�P�Z�H�O�W�$�W�O�D�V���%�R�G�H�Q�����.�D�U�W�H���Ä�1�D�W�•�U�O�L�F�K�H���(�U�W�U�D�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�³�����L�V�W���G�L�H���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G�H���Q�|�U�G�O�L�F�K�H���)�O�l�F�K�H��
�P�L�W���H�L�Q�H�U���K�R�K�H�Q���Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q���(�U�W�U�D�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W���H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�������6�S�D�Q�Q�H���%�R�G�H�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�������������������G�H�U��
�V�•�G�O�L�F�K�H���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���V�•�G�O�L�F�K���G�H�U���6�W�U�D�X�E�L�Q�J�H�U���6�W�U�D�‰�H���L�V�W���P�L�W���P�L�W�W�H�O�����6�S�D�Q�Q�H���%�R�G�H�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J����������������
�N�O�D�V�V�L�I�L�]�L�H�U�W�����)�•�U���H�L�Q�H���7�H�L�O�I�O�l�F�K�H���Q�R�U�G�Z�H�V�W�O�L�F�K���G�H�U���%�����Q���L�V�W���G�L�H���%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���P�L�W���V�H�K�U���K�R�F�K�����6�S�D�Q�Q�H��
�%�R�G�H�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�������������������D�Q�J�H�J�H�E�H�Q���� 
 
�$�O�W�O�D�V�W�H�Q�Y�H�U�G�D�F�K�W�V�I�O�l�F�K�H�Q�� �.�R�Q�W�D�P�L�Q�D�W�L�R�Q�H�Q 
�,�P���U�H�F�K�W�V�J�•�O�W�L�J�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�����X�Q�G���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q���V�L�Q�G���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�V���N�H�L�Q�H��
�$�O�W�O�D�V�W�H�Q���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����1�D�F�K���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J���O�L�H�J�H�Q���L�Q���G�L�H�V�H�P���%�H�U�H�L�F�K���D�X�F�K���N�H�L�Q�H��
�$�O�W�O�D�V�W�H�Q���9�H�U�G�D�F�K�W�V�I�O�l�F�K�H�Q���Y�R�U�����,�Q���G�H�Q���Q�D�F�K�U�D�Q�J�L�J�H�Q���Y�H�U�E�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���L�P��
�5�D�K�P�H�Q���Y�R�Q���%�R�G�H�Q�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�H�Q���Z�H�L�W�H�U�H���$�X�V�V�D�J�H�Q���X�Q�G�������R�G�H�U���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q���K�L�H�U�]�X���H�U�I�R�O�J�H�Q�� 
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�.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O 
�'�D���(�V�V�H�Q�E�D�F�K���L�P���������:�H�O�W�N�U�L�H�J���N�H�L�Q�H�Q���V�W�D�U�N�H�Q���%�R�P�E�D�U�G�L�H�U�X�Q�J�H�Q���D�X�V�J�H�V�H�W�]�W���Z�D�U�����L�V�W���G�D�V���9�R�U�N�R�P�P�H�Q��
�Y�R�Q���.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�Q���R�G�H�U���%�O�L�Q�G�J�l�Q�J�H�U�Q���V�H�K�U���X�Q�Z�D�K�U�V�F�K�H�L�Q�O�L�F�K�����*�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K���N�D�Q�Q���M�H�G�R�F�K���Q�L�F�K�W��
�D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����G�D�V�V���$�X�V�O�l�X�I�H�U���G�H�U���%�R�P�E�D�U�G�L�H�U�X�Q�J�����]���%�����%�D�K�Q�K�R�I���/�D�Q�G�V�K�X�W���X�Q�G���0�L�U�V�N�R�I�H�Q����
�E�L�V���L�Q���G�H�Q���K�L�H�U���]�X���E�H�E�D�X�H�Q�G�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���J�H�J�D�Q�J�H�Q���V�L�Q�G���X�Q�G���H�L�Q���.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�Y�H�U�G�D�F�K�W���Y�R�U�O�L�H�J�W�����9�R�U��
�%�H�J�L�Q�Q���Y�R�Q���M�H�G�Z�H�G�H�Q���$�U�E�H�L�W�H�Q���L�V�W���G�H�V�K�D�O�E���H�L�Q�H���*�H�I�D�K�U�H�Q�E�H�Z�H�U�W�X�Q�J���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���H�Y�H�Q�W�X�H�O�O��
�Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�U���.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O���R�G�H�U���%�O�L�Q�G�J�l�Q�J�H�U�Q���G�X�U�F�K�]�X�I�•�K�U�H�Q�����'�L�H���J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�H���3�I�O�L�F�K�W���]�X�U��
�*�H�I�D�K�U�H�Q�H�U�I�R�U�V�F�K�X�Q�J���X�Q�G���H�L�Q�H�U���H�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�Q���Y�R�U�V�R�U�J�O�L�F�K�H�Q���1�D�F�K�V�X�F�K�H���V�L�Q�G���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U��
�Q�D�F�K�U�D�Q�J�L�J�H�Q���%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�����(�V���Z�L�U�G���]�X�G�H�P���D�X�I���G�D�V���8�U�W�H�L�O���G�H�V��
�2�E�H�U�O�D�Q�G�H�V�J�H�U�L�F�K�W���+�D�P�P�������2�/�*���+�D�P�P���$�N�W�H�Q�]�H�L�F�K�H�Q���������8�����������������h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J���D�X�I��
�.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�I�U�H�L�K�H�L�W���G�H�V���%�R�G�H�Q�V�����Y�H�U�Z�L�H�V�H�Q�����'�D�V���Ä�0�H�U�N�E�O�D�W�W���•�E�H�U���)�X�Q�G�P�X�Q�L�W�L�R�Q�����X�Q�G���G�L�H��
�%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J���Ä�$�E�Z�H�K�U���Y�R�Q���*�H�I�D�K�U�H�Q���G�X�U�F�K���.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�����)�X�Q�G�P�X�Q�L�W�L�R�Q�������G�H�V���%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q��
�6�W�D�D�W�V�P�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���G�H�V���,�Q�Q�H�U�H�Q���V�L�Q�G���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�� 

3 INHALT DER 27. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGS - UND LANDSCHAFTSPLANS  

3.1 Planungskonzeption  

3.1.1 Gebietskategorien Flächennutzungsplan 

Das Untersuchungsgebiet ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan des Marktes Essenbach 
überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Außerdem quert von Norden nach Süden 
eine 220 kV-Leitung den Geltungsbereich, eine 20 kV-Trasse verläuft von Süden nach Nordosten 
und eine 20 kV-Leitung führt durch den Westteil.  
 
Basierend auf den städtebaulichen Zielen der Gemeinde und den Ergebnissen der Potenzialstudie 
zu Gewerbeflächen werden die drei Teilbereiche der 27. Änderung des FNP+LSP neu ausgewiesen. 
Dabei sollen überwiegend Gewerbegebiete (GE) gemäß § 8 BauNVO, Allgemeine Wohngebiete 
(WA) gemäß § 4 BauNVO und Urbane Gebiete (MU) gemäß § 6a BauNVO entwickelt werden. 
 
Das Konzept korrespondiert insbesondere bezüglich der immissionsverträglichen Anordnung und 
Zonierung der einzelnen Baukategorien konsequent zu den Ergebnissen und Vorgaben der 
Schalltechnischen Voruntersuchungen zur 27. Änderung des FNP/ LSP von Möhler + Partner 
Ingenieure vom 24.11.2025 (siehe Kapitel 3.1.3). 
 
Dementsprechend und aus der Berücksichtigung anderer Faktoren ergibt sich in der 27. Änderung 
des FNP/ LSP die folgende Zonierung und Schichtung der Art der baulichen Nutzung und der 
Flächenkategorien in den Teilbereichen: 
 
Teilbereich A: 
- Durchgehend Gewerbeflächen (zum Teil mit Einschränkungen), bedarfsabhängig v.a. für 

größere GE-Betriebe, auf welche die Ausnahmerahmenbedingungen des LEP zutreffen 
- Grünzäsur am östlichen Ortsrand. 
- Der Unsbacher Graben und seine Randbereiche bleiben unverändert erhalten. 
 
Teilbereich B (von West nach Ost): 
- Allgemeines Wohngebiet im Anschluss an den bisherigen Ortsrand 
- Entlang der Straubinger Straße schmales Urbanes Gebiet 
- Grünzäsur zwischen WA/ MU und GE 
- Gewerbeflächen mit Einschränkung bis zur B 15n bzw. zu den anbaufreien Zonen. 
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Teilbereich C (von West nach Ost): 
- Allgemeines Wohngebiet im Anschluss an den bisherigen Ortsrand 
- Daran im Anschluss an WA und bis zum bestehenden SO ein Urbanes Gebiet 
- Grünzäsuren zu den GE-Flächen hin 
- Gewerbeflächen mit Einschränkung bis zur B 15n bzw. zu den anbaufreien Zonen und bis zu 

den bestehenden GE-Flächen im Süden. 
 
Die geplanten Gewerbegebietsflächen mit insgesamt ca. 44 ha Fläche kompensieren zum einen den 
Verlust der bisherigen GE-Flächen aus der Studie und stellen zum anderen ein ausreichendes GE-
Flächenpotenzial für die mittel-langfristige Entwicklung und Bedarfsdeckung dar. 
 
Die dargestellten Bodendenkmale im bisherigen FNP entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand 
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Der aktuelle Stand der ausgewiesenen 
Bodendenkmale (siehe Kapitel 2.3) ist in der Änderung zum FNP und LSP nachrichtlich dargestellt. 
 
Als Vorgaben aus der Regionalplanung sind die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete v.a. östlich der 
geplanten B15n verzeichnet: Diese entsprechen ebenfalls im bisherigen FNP insbesondere im 
Bereich der Flächen nördlich der St 2141 ebenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand der 
Regionalplanung und wurden in der Änderung nachrichtlich korrigiert. Der regionale Grünzug 
außerhalb des Geltungsbereichs zwischen St 2141 und der Autobahn A92 ist in dem gewählten 
Ausschnitt nicht sichtbar und fehlt somit in der Darstellung des Flächennutzungsplans.  

3.1.2 Ziele und Maßnahmen, Aussagen des Landschaftsplans  

Im rechtskräftigen Landschaftsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs wenige Einzelbäume und 
Baumgruppen, Feldgehölze und Hecken sowie Raine dargestellt, jedoch fehlen amtlich kartierte 
Biotope. Lediglich einzelne Punkte der Artenschutzkartierung vom 08.10.1998 sind verzeichnet, 
diese Erhebungen sind jedoch mittlerweile veraltet (siehe Kapitel 2.4).  
Zudem ist ein Verweis auf eine gute Ortsrandgestaltung im nordöstlichen Bereich im Anschluss an 
das Allgemeine Wohngebiet eingetragen.  
 
Folgende Zielaussagen und Vorschläge wurden im bisherigen Landschaftsplan für den 
Geltungsbereich formuliert:  

- Entwicklung von Pufferzonen (Hochstaudenfluren) entlang der Fließgewässer und Feuchtflächen. 
- Ausbilden eines dörflichen Ortsrandes mit fließendem Übergang in die Landschaft, Erhaltung/ 

Schaffung wichtiger Verbindungen zwischen Siedlung und freier Landschaft. 
- Biotopvernetzung entlang linearer Strukturen, Verknüpfung linearer mit flächenhaften naturnahen 

Lebensräumen. 
- Vorgaben zur Grünordnungsplanung für geplante Bauflächen. 
- Pflanzung von Baumreihen entlang Ortsverbindungsstraßen. 
- Bereich mit Begrenzung der Siedlungsentwicklung, gute Ortsrandgestaltung. 
- Abschirmung zur B15n durch landschaftsgestalterische Maßnahmen. 
 
Das bisher formulierte Ziel der Begrenzung der Siedlungsentwicklung im Süden des Teilbereichs C 
erachtet der Markt Essenbach aufgrund der bereits bestehenden Bebauung nördlich dieser Straße in 
diesem Bereich für obsolet, zumal durch die 27. Änderung des FNP/ LSP lediglich eine 
angemessene bauliche Arrondierung ermöglicht wird. Zudem ist aufgrund des angrenzenden 
festgesetzten Überschwemmungsgebiets eine über dem Geltungsbereich der vorliegenden 27. 
Änderung des FNP/ LSP hinaus gehende weitere Bebauung nicht möglich. Die Vorgaben zur 
Grünordnungsplanung wurde in die Änderung nicht übertragen, da die integrierte Grünordnungs-
planung mittlerweile obligatorischer Standard ist. 
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Amtlich kartierte Biotope, Schutzgebiete mit zu erhaltenden Vegetationsbeständen sowie die in Ziffer 
2.3 genannten Flächen des Ökoflächenkatasters der Flurbereinigung werden von der Planung nicht 
berührt. 
 
In der Änderung des Landschaftsplans werden folgende Ziele und Maßnahmen für den 
Geltungsbereich neu formuliert bzw. beibehalten: 

-  Entwicklung von Pufferzonen (Hochstaudenfluren) entlang der Fließgewässer und Feuchtflächen 
in den Bereichen A und C. 

- Biotopvernetzung entlang linearer Strukturen, Verknüpfung linearer mit flächenhaften naturnahen 
Lebensräumen (hier v.a. für den Bereich A am Unsbacher Graben). 

- Darstellung der vorhandenen Gräben zur Berücksichtigung in der weiteren Planung v.a. im 
Bereich C für Niederschlagswassermanagement und Entwicklung von artenreichen 
Grünstrukturen und Pufferzonen. 

- Ausbildung breiter Grünzäsuren v.a. als Trenngrün zu den GE-Flächen in den Bereichen B und C 
und zur Ausbildung von wirksamen, grünen Ortsrandabschlüssen im Nordwesten des Bereichs B 
und im Nordosten des Bereichs A zur landwirtschaftlichen Flur und zur freien Landschaft. 

- Vorgaben zur Grünordnungsplanung für geplante Bauflächen. 
- Pflanzung von Baumreihen entlang Ortsverbindungsstraßen. 
- Bereich mit Begrenzung der Siedlungsentwicklung, gute Ortsrandgestaltung. 

3.1.3 Immissionsschutz  

Dem Markt Essenbach ist es sehr wichtig, die grundsätzliche immissionsschutztechnische 
Verträglichkeit des gewählten Planungskonzepts für die neuen Flächennutzungen und deren evtl. 
Auswirkungen auf den baulichen Bestand bereits auf der Flächennutzungsplanungsebene zu 
untersuchen. 
Zum städtebaulichen Konzept der 27. Änderung des FNP/ LSP wurde deshalb von Möhler + Partner 
Ingenieure eine Schalltechnische Voruntersuchungen vom 24.11.2025 erstellt. 
Das ausführliche Gutachten ist als Bestandteil der 27. FNP-Änderung im Anhang beigefügt. 
 
Dabei wurden zwei schallrelevante Schwerpunktthemen untersucht: 
- Prognosen zum Verkehrslärm Tag/ Nacht (hierzu wurden Verkehrszahlen der Straßenzählung 

2021 des BAYSIS und die Verkehrszahlen 2024 für die LA 7 verwendet). 
- Prognosen zum Anlagenlärm Tag/ Nacht (da zum FNP noch keine Vorhaben oder Betriebe 

bekannt sind, wurden hierzu worst-case-Annahmen zur Beurteilung zugrunde gelegt). 
 
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Verkehrslärm �± Tagzeitraum 
- In den Gewerbegebieten wird der Orientierungswert der DIN 18005 für GE von 65 dB(A) tags 

nahezu flächendeckend eingehalten 
- Im WA nördlich der Staatstraße (Bereich B) werden Schutzmaßnahmen erforderlich (z.B. 

Randbebauung, Schalldämmlüfter). 
 
Verkehrslärm �± Nachtzeitraum 
- In den straßenzugewandten Randbereichen der Gewerbegebiete sind z.T. Mindestabstände 

einzuhalten bzw. Immissionsorte auszuschließen (soweit nachts schutzbedürftige Nutzungen 
vorliegen) 

- Im WA nördlich der Staatstraße (Bereich B) werden Schutzmaßnahmen erforderlich (z.B. 
Randbebauung, Schalldämmlüfter). 
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Anlagenlärm �± Tagzeitraum 
- Flächenhafte Schallemissionsansätze für Gewerbegebiete von L�:�$�µ�µ��= 60/60 dB(A) Tag/Nacht 
- Vorbelastungssituation wurde nicht berücksichtigt 
- Richtwerte der TA-Lärm werden in der nordöstlichen und westlichen Nachbarschaft außerhalb 

des FNP-Gebiets eingehalten 
- Überschreitungen des IRW der TA-Lärm von 55 dB(A) für WA im geplanten WA nördlich der 

Staatsstraße 
- Im südlichen Bereich C werden die IRW der TA-Lärm durch den Übergang mit MU/SO auch im 

geplanten WA eingehalten. 
 
Anlagenlärm �± Nachtzeitraum 
- Ansatz von uneingeschränkten Gewerbegebieten nach DIN 18005 mit L�:�$�µ�µ��= 60/60 dB(A) 

Tag/Nacht 
- Richtwert der TA-Lärm für Dorfgebiete von 45 dB(A) nachts wird in der nordöstlichen 

Nachbarschaft (Unterwattenbach) um ca. 5 dB(A) überschritten 
- In den bestehenden WA, MI und MD-Gebieten in der westlichen Nachbarschaft käme es 

ebenfalls zu Überschreitungen der IRW der TA-Lärm 
- Innerhalb des FNP-Gebiets kommt es weitgehend zu Beurteilungspegeln > 50 dB(A) nachts 
- Emissionskontingente müssen im Nachtzeitraum reduziert werden bzw. müssen 

Richtungssektoren eingeführt werden. 
 
Zur Lösung der o.g. Aspekte, v.a. Anlagenlärmproblematik für den Nachtzeitraum, werden folgende 
empfohlene Maßnahmen in der FNP-Änderung dargestellt: 
- Pauschale Nachtabsenkung der Immissionsansätze von 15 dB(A) für die Gewerbegebiete 

westlich der Bundesstraße (Bereich B und C) und z.T. das nordöstliche Gewerbegebiet (nördliche 
Hälfte Bereich A) 

- Richtungsabhängige Nachtabsenkung für die Gewerbegebiete östlich der B15n (Bereich A) 
- Für den südlichen Teilbereich B des Gewerbegebiets nördlich der Staatstraße ist auch im 

Tagzeitraum eine Einschränkung erforderlich 
- Folgerichtig werden die o.g. GE-Flächen als Gewerbegebiete mit Einschränkung festgelegt. 
- Ausweisung des MU auch nördlich der St 2141 als Puffer für das nördliche WA. 

 
Darüber hinaus werden noch folgende weitere Maßnahmen in der FNP-Änderung festgelegt: 
- Festlegung von breiten und untergliedernden Grünzäsuren zwischen den einzelnen Kategorien 

und Ortsrandeingrünungen/ Lärmschutzwälle an den Rändern 
- Darstellung der Bereiche, bei denen Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen erforderlich werden 
- Vorgaben zur Erschließungsanbindung v.a. der Bereiche B und C an die St 2141 und die LA 7 

(siehe auch Kapitel 3.1.4). 
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Abbildung 3: Lageplan Anlagenlärm �± Schallemissionsansätze mit Emissionsbegrenzungen im Nachtzeitraum (= Abbildung 5 
aus Gutachten Möhler + Partner 24.11.2025) 
 
Mit den in der Abbildung 3 dargestellten Emissionsbegrenzungen für die geplanten Gewerbegebiete  
innerhalb des vorliegenden Geltungsbereichs können die Immissionsgrenzwerte an den maßgeb-
lichen Immissionsorten in der Nachbarschaft eingehalten werden. Hierfür wird eine Emissionsbe-
grenzung für die geplanten Gewerbegebiete im Nachtzeitraum erforderlich. Für diese können z.T. 
richtungsabhängige Zusatzkontingente nach DIN 45691 [13] vergeben werden, so dass die 
Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft (östlicher Ortsrand Markt Essenbach und südwestlicher 
Ortsrand Gemeinde Unterwattenbach) sowie in den Allgemeinen Wohngebieten der eigenen 
Planung eingehalten werden. 
 
Mit den o.g. Maßnahmen und den Darstellungen im Plan ist die 27. Änderung des FNP/ LSP als 
verträglich hinsichtlich der Immissionsbelange und -anforderungen sowohl für die Neuplanung als 
auch die angrenzenden bestehenden Bauflächen einzustufen. 
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Die o.g. Maßnahmen und Darstellungen der FNP-Änderungen und die Ergebnisse des 
Schallgutachtens sind in den weiteren Bebauungsplänen zu beachten und durch genauere 
Schallgutachten, bezogen auf die jeweiligen Vorhaben, zu präzisieren.  

Nach Einschätzung des Gutachters ist im Zuge der nachgeordneten Bauleitplanungen eine stärkere 
Gliederung der Gewerbegebiete sinnvoll. Mit einer derartigen Gliederung durch unterschiedliche 
Schallemissionen nach geplanten Nutzungen können vorab planerisch Teilbereiche festgelegt 
werden, die eine lärmintensive Nutzung zulassen sowie Übergangsbereiche mit geräuscharmen 
Betrieben geschaffen werden. Insgesamt ist zu beachten, dass nach aktueller Rechtsprechung [25] 
bei der Festsetzung von Emissionskontingenten eine interne Gliederung in Teilgebiete mit verschie-
den hohen Kontingenten erforderlich ist und auch Teilgebiete ohne Emissionsbeschränkungen 
möglich sein sollten. 

3.1.4 Verkehrserschließung 

Ziel der Planung ist eine leistungsfähige Verkehrserschließung der drei Teilbereiche mit attraktiver 
und kurzer Anbindung an den Knotenpunkt der B 15n und die LA 7 zu erreichen, um Zielverkehr 
durch den Ortskern von Essenbach möglichst zu vermeiden. 
Die drei Teilbereiche sollen deshalb wie folgt erschlossen und angebunden werden: 
 
Bereich A: 
- am Ostrand an die St 2141 
- Überfahrungen des Unsbacher Grabens sind zu vermeiden bzw. sind bedarfsabhängig auf 

maximal eine Brückenquerung zu begrenzen. 
- Sicherung des bestehenden Feldwegs Wegs entlang Südrand des Unsbacher Grabens. 
 
Bereich B: 
- Erschließung des Bereichs primär von der St 2141 im Bereich des MU (dort wo die ST 2141 noch 

nicht zu hoch gegenüber dem Gelände anbindet) 
- Unterbindung von Durchgangsverkehr in das bestehende WA-Quartier 
- Verkehrsfreie fußläufige Verbindung zwischen dem Anger Eichenstraße über den Spielplatz ins 

neue WA-Quartier bis hin zur geplanten Grünzäsur. 
 
Bereich C: 
- Ausbildung einer nahezu mittigen N-S-gerichteten Erschließungsspange, mit Anschluss an die  

St 2141 im Norden und an die LA 7 im Süden. 
 

3.1.5 Entsorgung, Niederschlagswassermanagement  

Schmutzwasser: 
Die Entsorgung und Ableitung der anfallenden Wässer soll im Trennsystem erfolgen. 
Die Flächen der 27. FNP-Änderung sind an die Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.  
Diese wird für die mögliche südöstliche Bebauung entsprechend erweitert. Die vorhandenen 
Kapazitäten der Kläranlage sind voraussichtlich noch als ausreichend einzustufen, um das zusätzlich 
zu erwartende Schmutzwasser aus den geplanten Flächennutzungen ordnungsgemäß zu 
verarbeiten. Im Rahmen der künftigen weiteren Bebauungspläne und Erschließungsplanungen ist 
dies näher zu untersuchen. 
 
Niederschlagswassermanagment: 
Ausgehend von den o.g. Erläuterungen zu den Grundwasserverhältnissen und den anzunehmenden 
Bodenaufbauten, wie im Kapitel 2.6 beschrieben, ist für das Planungsgebiet von mittleren (Bereiche 
A und B) bis zu überwiegend schwierigen Ausgangsbedingungen (Bereich C) für eine Versickerung 
auszugehen. 
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Die genaueren Ergebnisse dazu und deren Lösungen zum Oberflächenwasserkonzept sind in den 
nachrangigen Bebauungsplänen und deren Baugrunduntersuchungen eingehender zu ermitteln. 
Bei diesen weiteren Planungen sind insbesondere im Bereich C die vorhandenen Gräben für 
Niederschlagswassermanagement und deren Erhaltung bzw. Entwicklung zu berücksichtigen. 
Bei den weiteren Bauleitplanungen sollte wegen der überwiegend schwierigen 
Versickerungssituation auch geprüft und erwogen werden, die Versiegelungssituation und 
Abflussmenge durch weitere Maßnahmen, z.B. extensive Dachbegrünungen etc., zu entschärfen. 
 
Die Ränder der Bereiche A bis C entlang der B 15n sind überwiegend Tiefpunkte in den Flächen und 
zudem mit Baubeschränkungszonen (siehe Kapitel 3.1.6) belegt. Diese bandartigen Ränder könnten 
bei den weiteren Planungen als wichtige Sammelflächen für Niederschlagswasser fungieren.  
Ebenso stellen auch die geplanten Trenngrünzäsuren ein gutes Potenzial für die Sammlung von 
Niederschlagswasser dar. 

3.1.6 Bauverbots- und Baubeschränkungszonen, Versorgungsleitungen 

Die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen wurden in der 27. Änderung des FNP/ LSP 
hinsichtlich der aktuellen Anforderungen korrigiert: 

- Entlang der Bundesstraße B15n jeweils eine Bauverbotszone von je 20 m und 
Baubeschränkungszone von je 40 m ab Fahrbahnrand (§ 9 FStrG).  

- Entlang der St 2141 (Straubinger Straße) Anbauverbotszone von 20 m ab äußeren Fahrbahnrand 
(Art. 23 und 24 BayStrWG). 

- Entlang der LA7 (Kreisstraße) eine anbaufreie Zone von je 15 m ab Fahrbahnrand (Art. 23 und 24 
BayStrWG). 

Zu den bestehenden Hochspannungsfreileitungen trifft die Änderung folgende Aussagen: 

- Die 220 kV- Freileitung, die das Plangebiet von Süden nach Norden überquert, soll nach 
derzeitigem Kenntnisstand bis ca. 2032 zurückgebaut werden. Deshalb wird diese im Plan als 
�Ä�H�Q�W�I�l�O�O�W�³���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���X�Q�G���N�H�L�Q�H���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�D�E�V�W�l�Q�G�H���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

- Die vorhandenen 20 kV- Doppelfreileitungen, die das Plangebiet im Südwesten tangiert und im 
Süden quert, bleiben in ihrer Lage unverändert. Es werden lediglich die beidseitigen 
Sicherheitszonen an die aktuellen Vorgaben korrigiert. 

3.1.7 Richtfunk 

Im bestehenden Flächennutzungsplan ist eine Richtfunktrasse dargestellt, welche kleinflächig den 
Teilbereich A an der Nordost-Ecke überquert und über der Südost-Ecke des Bereichs C verläuft. 
Das diese Trasse bereits über die bestehenden südlichen GE-Flächen (MIPA), mit hohen 
Geschosshöhen verläuft, ist anzunehmen, dass es für die neuen Bauflächen auch zu keinen 
unüberwindbaren Konflikten mit der Richtfunktrasse kommen wird. Die Verträglichkeit bzw. evtl. 
erforderliche Höhenlimitierungen sind für diese Bereiche in den weiteren Bebauungsplänen 
eingehend zu klären. 

3.2 Umweltbericht, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  und Artenschutz  

Umweltbericht und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Für die 27. Änderung des FNP/ LSP ist nach § 2a BauGB ein Umweltbericht als gesonderter Teil der 
Begründung zu erstellen. Der Umweltbericht wird als Teil der Begründung separat beigefügt. Er 
enthält u.a. detaillierte Aussagen zu den übergeordneten Planungsvorgaben, der Bestandssituation 
und deren Analyse, eine Bewertung von Planungs-alternativen sowie die Darstellung und Abwägung 
der voraussichtlichen und relevanten Umwelt-auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Weiterhin 
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ist die überschlägige naturschutzrechtliche Eingriffsregelung behandelt und die Ermittlung des 
voraussichtlichen Ausgleichsflächenbedarf prognostiziert.  

Die detaillierte Eingriffsermittlung und der genaue Ausgleichsflächennachweis erfolgen in den 
jeweiligen Umweltberichten zu den Bebauungsplänen. 

Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz 
Spezifische Aussagen zum Artenschutz werden in den Umweltberichten zu den Bebauungsplänen 
getroffen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass durch das Vorhaben keine naturschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden.  

Die fachliche Notwendigkeit evtl. weitergehender artenschutzrechtlicher Prüfungen (saP) ist im 
Rahmen der weiteren Bebauungspläne zu prüfen und mit der Naturschutzbehörde des Landkreis 
Landshut abzustimmen. 

4 KARTENGRUNDLAGE UND FLÄCHENBILANZ  

Die Kartengrundlage für die 27. Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung bildet die digitale 
Flurkarte vom Mai 2025 des Marktes Essenbach, im UTM32-Format. (Quellenvermerk: Bayerische 
Vermessungsverwaltung 2025) 
 
Flächenbilanz zur 27. Änderung des FNP/ LSP gemäß Massenermittlung in CAD: 

 
 
Landshut, 10.12.2025 

 

gez. Dipl. Ing. Eckhard Emmel gez. Dipl. Ing. Eva Weinzierl 
Landschaftsarchitekt, Stadtplaner Landschaftsarchitektin, Stadtplanerin 
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 UMWELTBERICHT 

 
1. Beschreibung der Planung  

1.1 Inhalt der 27. Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung (Kurzdarstellung) 

Mit der 27. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans werden die folgenden Punkte 
festgelegt und dargestellt: 

�x Ausweisung des überwiegenden Geltungsbereichs als Gewerbegebiet (GE) 
�x Ausweisung Urbaner Gebiet (MU) 
�x Ausweisung Allgemeiner Wohngebiete (WA) 
�x Ausweisung von Grünzäsuren und Eingrünungen 
�x Darstellung der Hauptverkehrsstraßen 
�x Regelungen zum Immissionsschutz 
�x Darstellung einer mittelfristig entfallenden 220 kV-Freileitung. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 
und ihrer Berücksichtigung  

Regionalplan und Flächennutzungsplanung mit Landschaftsplan 
Das Untersuchungsgebiet liegt im allgemein ländlichen Raum der Region 13 (Landshut).  

Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den ausgewählten Raum nicht vor.  
So findet sich beispielsweise kein Vorranggebiet für Bodenschätze und es wird kein landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet berührt. Südöstlich außerhalb des Planungsgebiets schließen sich ein landschaftli-
ches Vorbehaltsgebiet bzw. ein regionaler Grünzug zwischen A 92, B15neu und der St 2141 an, wel-
che von der Planung nicht tangiert werden. 

Das Untersuchungsgebiet ist im rechtsgültigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan des Marktes 
Essenbach überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Außerdem quert von Norden 
nach Süden eine 110 kV-Leitung den Geltungsbereich, eine 20 kV-Trasse verläuft von Süden nach 
Nordosten und eine 20 kV-Leitung führt durch den Westteil.  
Die dargestellten Bodendenkmale im Norden und an der Südspitze des Geltungsbereichs entspre-
chen nicht mehr dem aktuellen Stand des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Als Vorga-
ben aus der Regionalplanung sind die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete v.a. östlich der geplanten B 
15n verzeichnet, diese entsprechen insbesondere im Bereich der Flächen nördlich der St 2141 aller-
dings nicht mehr dem aktuellen Stand der Regionalplanung. Der regionale Grünzug zwischen St 2141 
und der Autobahn A92 fehlt in der Darstellung des ist im Flächennutzungs- und Landschaftsplans.  
 
Im Landschaftsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs wenige Einzelbäume und Baumgruppen, 
Feldgehölze und Hecken sowie Raine dargestellt, jedoch fehlen amtlich kartierte Biotope. Lediglich 
einzelne Punkte der Artenschutzkartierung vom 08.10.1998 sind verzeichnet  
Zudem ist ein Verweis auf eine gute Ortsrandgestaltung im nordöstlichen Bereich im Anschluss an 
das Allgemeine Wohngebiet eingetragen.  
Folgende Zielaussagen und Vorschläge für Maßnahmen sind im Geltungsbereich zu finden:  
- Entwicklung von Pufferzonen (Hochstaudenfluren) entlang der Fließgewässer und Feuchtflächen, 
- Vorgabe zur Grünordnung erforderlich 
- Pflanzung von Gehölzen entlang Ortsverbindungsstraßen 
- Begrenzung der Siedlungsentwicklung landschaftsplanerisch erforderlich, gute Ortsrandgestaltung 
- Abschirmung zur B15 durch landschaftsgestalterische Maßnahmen 
- Ausbilden eines dörflichen Ortsrandes mit fließendem Übergang in die Landschaft, Erhal-

tung/Schaffung wichtiger Verbindungen zwischen Siedlung und freier Landschaft 
- Biotopvernetzung entlang linearer Strukturen, Verknüpfung linearer mit flächenhaften naturnahen 

Lebensräumen 
 
Außerhalb des Geltungsbereichs sind als Landnutzungstypen einige Flächen mit Grünland verzeich-
net sowie der kartierte Wiesenbrüterlebensraum (Stand 08.10.1998) und die naturschutzrechtlich fest-
gesetzten Ausgleichsflächen dargestellt. Als Zielaussage für den Bereich zwischen A 92 und St 2141 
�L�V�W���G�L�H���ÄErhaltung und Extensivierung des vorhandenen Grünlandes, Erhöhung des Grünlandanteils, 
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freihalten von Aufforstungen und Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Verringerung des 
Moorschwundes�³���D�O�V���6�F�K�U�D�I�I�X�U���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 
Sonstige Vorgaben und Fachgesetze 
Für das Planungsvorhaben haben die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch 
und das Naturschutzgesetz Bedeutung. Weiterhin sind aufgrund der Ausgangssituation und der 
vorgesehenen Nutzung die Bodenschutz-, die Abfall- und Wassergesetzgebung, das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie das UVPG-Gesetz für die Planung von Relevanz.  

1.3 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Alternativstandorten innerhalb des Gemeindegebietes 

Diese Thematik ist bereits in der Begründung in Kapitel 1.2 ausführlich abgehandelt, deshalb wird hier 
auf dieses Kapitel verwiesen.  
Zudem wurden wurde im Vorfeld in einer Studie die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen, derzeit 
noch nicht bebauten Gewerbeflächen-Potenziale untersucht und bewertet. Die ausführliche Studie ist 
der Begründung als separater Anhang beigefügt. 
 
Diese noch evtl. aktivierbaren GE-Potenziale sind jedoch bis auf weiteres nicht verfügbar und für eine 
weitere Entwicklung und den hohen Nachfragebedarf für den Markt Essenbach als absolut nicht 
ausreichend einzustufen. 
 
Weitere, nur sehr geringe Innenbereichsflächenpotenziale in den einzelnen Ortsteilen des Markt 
Essenbach fallen aufgrund ihrer geringen Flächengröße, der Nähe zu angrenzenden Wohnnutzungen 
und der Erschließungen durch bestehende Wohnbaugebiete oder Kernbereiche als GE-Standort-
Alternativen definitiv aus. Auch aufgrund der Nachfrage nach größeren Gewerbeeinheiten kommt 
deshalb nur der Hauptort Essenbach für eine Gewerbeflächenentwicklung in Frage. 
Evtl. größere Flächenpotenziale in Außenbereichen werden vom Markt Essenbach nicht angestrebt. 
Sie sind zudem überwiegend in vielen Bereichen mit anderen Restriktionen oder Planungsvorgaben 
�H�L�Q�J�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�����'�L�H�V�H���)�O�l�F�K�H�Q���V�L�Q�G���H�K�H�U���D�O�V���Ä�9�R�U�U�D�Q�J�I�O�l�F�K�H�Q�³���I�•�U���1�Dtur und Landschaft (nasse und z.T. 
anmoorige Böden, Landschaftliches Vorbehaltsgebiet und Grünzug der Regionalplanung, 
Schwerpunktgebiete des Naturschutzes, ökolog. Ausgleichsflächen, Flächen für die Landwirtschaft) 
freizuhalten. 
 
Basierend auf den ausführlichen Erläuterungen und Argumentation im Kapitel 1.2 der Begründung 
und der Studie werden die beiden Teilflächen der 27. Änderung des FNP+LSP neu ausgewiesen, der 
Markt Essenbach plant mit der 27. FNP-Änderung überwiegend Gewerbegebiete (GE) sowie Allge-
meine Wohngebiete (WA) und Urbane Gebiete (MU) im derzeit liegenden Außenbereich östlich von 
Essenbach und entwickelt bzw. widmet die derzeit als landwirtschaftlich genutzten Flächen als Bau-
land um. 
 
Der Markt Essenbach weicht aus den genannten Gründen somit von den durch § 1a Abs. 2 BauGB 
geschützten öffentlichen Belangen ab, um der Bereitstellung von Gewerbeflächen, Wohnbauland und 
sonstigen Bauland den Vorzug zu geben und begründet die Umnutzung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen mit den geführten Argumenten und Erläuterungen. 

2 Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde  

2.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Für den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich folgende Abgrenzung für den 
Umweltbericht:  

Räumlich 
- Geltungsbereich der 27. Flächennutzungsplanänderung 
- Erweiterung des Untersuchungsbereichs um Randbereiche bei den Themen, Artenschutz,  
  Landschaftsbild und Klima entsprechend den Gegebenheiten. 
 
Inhaltlich ergeben sich die folgenden wesentlichen Untersuchungsschwerpunkte:  
- Schutzgut Wasser 
- Schutzgut Boden/ Fläche 
- Schutzgut Klima 
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Der ca. 60 ha große Geltungsbereich umfasst 3 Teilbereiche A bis C: 

 
Abbildung 1: Lageplan mit Kennzeichnung der 3 Teilbereiche A bis C für die 27. Änderung des FNP und LSP, unmaßstäblich 
 

2.2 Angewandte Untersuchungsmethoden 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen 
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von 
Auswirkungen ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird 
grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter 
Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke herangezogen. 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung und zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gilt der Bayerische 
Leitfaden als Grundlage. Für die Bearbeitung wurden keine ergänzenden Gutachten vergeben. Als 
Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als 
Datenquelle wurden der Landschaftsplan sowie Angaben der Fachbehörden verwendet.  

2.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 

Die vorhandenen Daten und Untersuchungen wurden für die Aufgabenstellung analysiert und 
bewertet. Kenntnislücken aufgrund derzeit fehlender Unterlagen, Erhebungsdaten und 
Untersuchungen bestehen jedoch insbesondere zu: 

�x evtl. bestehenden Kampfmittelverdachtsflächen und Altlastenverdachtsflächen. 
�x Messungen und detaillierte Aussagen zum Grundwassers 
�x spezifischen, aktuellen Aussagen oder Kartierungen zu Flora und Fauna im Gebiet 
�x keine Bodengutachten 

Zu diesen Themen kann der Umweltbericht deshalb lediglich allgemein gültige Annahmen oder 
Auswirkungsvermutungen stellen.  
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3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) ,  
Prognose über die Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung sowie Übersicht über 
die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

3.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

3.1.1 Beschreibung (Basisszenario) 

 Erholungsnutzung 
Gemäß LEK Region Landshut, Schutzgutkarte Landschaftsbild und Landschaftserleben, zählt der Gel-
�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���]�X�P���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G�U�D�X�P���ÄIsartal nördlich der Autobahn A 92�³�����(�U���Z�L�U�G���D�O�V Teilfläche des 
Isartals u.a. folgendermaßen beschrieben: �Ä�«entlang des Hangfußes reihen sich dörfliche Siedlun-
gen, der übrige Talbereich ist fast siedlungsfrei und überwiegend landwirtschaftlich genutzt.�³ Die Ei-
genart dieses Landschaftsbildraumes wird mit mittel, seine Reliefdynamik mit hoch bewertet und das 
Gebiet für eine ruhige naturbezogene Erholung �D�O�V���Ä�S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O���J�H�H�L�J�Q�H�W�³���H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W.  

 In der Realität weist das Planungsgebiet aufgrund der bestehenden intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung wenig Naherholungspotenzial auf. Derzeit existieren auf den vorhandenen Feldwegen zwar 
Durchquerungsmöglichkeiten des Gebietes, die B 15n stellt jedoch eine deutliche Barriere dar. Neben 
dem Lärm, der von dieser Trasse ausgeht, gibt es auch nur wenige Durchlässe bzw. Übergänge. Hier 
ist v.a. der Fahrradweg südlich entlang der Straubinger Straße(St 2141) zu nennen, welcher eine 
Überquerung der B 15n ermöglicht. Die Unterführung der B 15n im Norden an der Rischbergstraße in 
Richtung Unsbacher Graben befindet sich bereits außerhalb des Geltungsbereichs. Im Süden des 
Geltungsbereichs existiert bei der Überführung an der Ahrainer Straße kein begleitender Fuß- oder 
Radweg, so dass sich für Fuß- und Radfahrer nur sehr wenige Querungsmöglichkeiten bieten. 

Energieversorgung 
Als oberirdische Versorgungstrassen innerhalb des Plangebiets verläuft von Norden nach Süden eine 
220 kV-Leitung, eine 20 kV-Trasse von Süden nach Nordosten und eine 20 kV-Leitung führt durch 
den Westteil.  
 
Emissionen 
Bezüglich Staub- und Geruchsemissionen lassen sich aufgrund der derzeitigen Datenlage keine ge-
naueren Aussagen treffen. 
Im Rahmen der Bestandserhebungen ließen sich jedoch keine relevanten Emissionen aus der derzei-
tigen landwirtschaftlichen Nutzung erkennen. Durch den Ackerbau können Stäube bzw. Abdriften von 
Düngemitteln und Bioziden entstehen. 
Vom Plangebiet geht keine nennenswerte Lärmbelästigung aus, abgesehen von der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung mit Maschinen. 

Immissionen 
Schall-Immissionen: 
Eine Vorbelastung ist v.a. durch die Straßenverkehrsgeräusche der B15n und der St2141 und zum 
Teil durch die LA 7 zu verzeichnen. 
 
Geruchs-, Ruß und Staub-, Schadstoffimmissionen: 
Hinsichtlich der Luftreinhaltung sind für das Plangebiet keine Vorbeeinträchtigungen durch beste-
hende Betriebe v.a. von Süden und anderen Flächennutzungen zu verzeichnen. 
 
Das Planungsgebiet ist im Norden, Osten und teils Süden von Ackerflächen mit intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung umgeben. Zeitweise auftretende Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen, z.T. 
auch nachts und an Sonn- und Feiertagen im Zuge der ortsüblichen Landbewirtschaftung können da-
her nicht ausgeschlossen werden und sind zu tolerieren.  
Aufgrund der Straßennähe bestehen zudem Vorbelastungen hinsichtlich Staub- und Rußimmissionen. 
 
Aufgrund der Vorbelastung des Gebiets durch angrenzende Verkehrsflächen und mögliche Geruchs-
belastungen durch nahe gelegene Betriebe ist das Schutzgut Mensch mit einer geringen - mittleren 
Bedeutung einzustufen. 
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3.1.2 Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungsprognose  
 
Die Planung führt zu einem Verlust bisheriger landwirtschaftlicher Produktionsflächen. 
 
Erholungsnutzung 
Eine Beeinträchtigung ist nicht gegeben. Für die Erholungsnutzung ergibt sich keine Verschlechterung 
des bisherigen Zustandes. Baubedingt können die Baustelleneinrichtungen (Lager- und Betriebsplatz) 
zu einer temporären visuellen Störung des Landschaftsbildes führen. 
 
Immissionen/ Emissionen 
Während der Bauphase ist mit zeitlich begrenztem zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch Baufahr-
zeuge zu rechnen. Der Einsatz von Baumaschinen und der Baustellenverkehr erzeugt eine Störung 
durch Maschinenlärm, Abgase und Staubbelastung. Der Bau der Erschließungsstraßen verursacht 
ebenso zusätzliches Verkehrsaufkommen und zeitlich begrenzte Verkehrsbehinderungen.  
 
Anlage - und betriebsbedingte Wirkungsprognose  
 
Erholungsnutzung 
Da das Untersuchungsgebiet kein Naherholungspotenzial und keine erholungsrelevanten Strukturen 
besitzt, sind durch die Planung keine negativen Auswirkungen auf die Erholungsnutzung zu erwarten. 

Energieversorgung 
Die 220 kV- Freileitung soll nach derzeitigem Kenntnisstand bis ca. 2032 zurückgebaut werden. Die 
vorhandenen 20 kV- Doppelfreileitungen bleiben in ihrer Lage unverändert. Insofern ergibt sich keine 
Veränderung oder Verschlechterung des Ausgangszustands.  

Immissionen/ Emissionen 
Die grundsätzliche immissionsschutztechnische Verträglichkeit des gewählten Planungskonzepts für 
die neuen Flächennutzungen und deren evtl. Auswirkungen auf den baulichen Bestand wurde von 
Möhler + Partner Ingenieure in einer Schalltechnischen Voruntersuchung vom 24.11.2025 geklärt. 
Das ausführliche Gutachten ist als Bestandteil der 27. Änderung des FNP/ LSP im Anhang beigefügt. 
Die Zusammenfassung der Ergebnisse ebenfalls sind in der Begründung, Kapitel 3.1.3, dokumentiert. 
 
Im Gutachten wurden zwei schallrelevante Schwerpunktthemen eingehend untersucht: 
- Prognosen zum Verkehrslärm Tag/ Nacht (hierzu wurden Verkehrszahlen der Straßenzählung 

2021 des BAYSIS und die Verkehrszahlen 2024 für die LA 7 verwendet). 
- Prognosen zum Anlagenlärm Tag/ Nacht (da zum FNP noch keine Vorhaben oder Betriebe be-

kannt sind, wurden hierzu worst-case-Annahmen zur Beurteilung zugrunde gelegt). 
 
Das gutachterliche Fazit zeigte nur wenige Problempunkte v.a. hinsichtlich der Anlagenlärmproblema-
tik für den Nachtzeitraum. Dazu wurden die dafür empfohlenen Lösungsmaßnahmen des Gutachtens 
in der 27. Änderung des FNP/ LSP beachtet und berücksichtigt, darüber hinaus wurden weitere Maß-
nahmen in der Änderung dargestellt und formuliert. 
 
Mit diesen Maßnahmen und den Darstellungen im Plan ist das Konzept der 27. Änderung des 
FNP/LSP als grundsätzlich verträglich hinsichtlich der Immissionsbelange und -anforderungen sowohl 
für die Neuplanung als auch die angrenzenden bestehenden Bauflächen einzustufen. 
Die formulierten Maßnahmen und Darstellungen der 27. Änderung des FNP/LSP sind in den weiteren 
Bebauungsplänen zu beachten und durch genauere Schallgutachten, bezogen auf die jeweiligen Vor-
haben, zu präzisieren. 

Die Auswirkungen durch Immissionen aus der benachbarten landwirtschaftlichen Nutzung sind zeitlich 
begrenzt und als tolerierbar einzustufen. 
 
Sonstige immissionsrelevante Nutzungen oder Aspekte 
Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
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beachten sind. Es ist kein Störfallbetrieb nach der Seveso-Richtlinie III in dem relevanten Untersu-
chungsbereich vorhanden. 
 
Entsorgung, Umgang mit Abfällen 
Bezüglich Art und Menge erzeugter Abfälle oder Abfällen aus Produktionsvorgängen kann auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung noch keine konkreten Annahmen oder Prognosen geführt wer-
den. Diese Themen sind vorhabenbezogen im Rahmen der weiteren nachrangigen Bebauungspläne 
zu prüfen und zu klären.  
Die Beseitigung der Abfälle erfolgt zum einen über den Markt Essenbach bzw. Landkreis Landshut 
(Restmülltonne, Gelber Sack, Altpapiertonne) oder zum anderen erfolgt die Sammlung und Entsor-
gung bei Bedarf mit Containern. 

Für das Schutzgut Mensch bedeutet die 27. Änderung des FNP/LSP keine erhebliche Beeinträchti-
gung. Die Landwirtschaft verliert aber Teile ihrer landwirtschaftlichen Produktionsfläche. 
Zusammenfassend sind die Auswirkungen der Planung im Hinblick auf das Schutzgut Mensch als ge-
ring-mittel zu beurteilen. 

3.1.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Mensch und Gesundheit zu erwarten: 
�x weiterhin ackerbauliche Nutzung, 
�x kein Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfläche 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x keine zusätzlichen Lärmemissionen 
�x kein Materialverbrauch für Gebäude bzw. Notwendigkeit zur Entsorgung oder Abfallbeseiti-

gung 

3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

3.2.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Es gibt keine Schutzgebiete oder kartierten Biotope im Geltungsbereich. Auch existieren dafür keine 
Schutzgebietsvorschläge. �'�D�V���%�L�R�W�R�S���Ä�+�H�F�N�H�Q�����2�E�V�W�Z�L�H�V�H�Q���X�Q�G���6�F�K�L�O�I�E�H�V�W�l�Q�G�H���L�Q���G�H�U���Ã�6�F�K�X�O�O�H�K�U�H�U�O�H�L�W�H�µ��
�Q�|�U�G�O�L�F�K���(�V�V�H�Q�E�D�F�K�³���P�L�W���V�H�L�Q�H�Q���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q���7�H�L�O�I�O�l�F�K�H�Q���O�L�H�J�W���F�D�����������P���Y�R�Q���G�H�U���Q�R�U�G�Z�H�V�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�O��
tungsbereichsgrenze entfernt und wird von der Planung nicht berührt. Dies gilt auch für das Biotop mit 
der Nr. 7339-0135-001 (Schilfbestand "Bei der Bildsäule" südlich Essenbach), welches sich ca. 500 m 
südwestlich entfernt von der Geltungsbereichsgrenze befindet und von der Planung nicht tangiert wird. 
 
In der Schutzgutkarte Arten und Lebensräume (LEK Region Landshut) wird die aktuelle Lebensraum-
funktion mit überwiegend sehr gering und das Entwicklungspotential für seltene und gefährdete Lebens-
räume mit überwiegend mittel bezeichnet. Das Wiesenbrütergebiet, welches sich südlich der St 2141 
und östlich der B 15n befindet wird von der Planung nicht berührt. Das Planungsgebiet befindet sich 
auch außerhalb der Wiesenbrüterkulisse (Kiebitz, Grauammer, Ortolan, Rebhuhn) oder ABSP-Flächen. 
Das Gebiet nördlich der Autobahn A 92, östlich B 15n und südlich der St 2141 bildet ein ABSP-Schwer-
�S�X�Q�N�W�J�H�E�L�H�W���G�H�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�H�V���X�Q�G���L�V�W���D�O�V���Ä�1�L�H�G�H�U�P�R�R�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q���L�P���8�Q�W�H�U�H�Q���,�V�D�U�W�D�O�³���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�����'�H�U��
Geltungsbereich der 27. Änderung des FNP/LSP zählt laut ABSP Landkreis Landshut dagegen nicht zu 
einem Schwerpunktgebiet des Naturschutzes.  
 
Zur Artenschutzkartierung (ASK) für das Plangebiet liegen nur veraltete Kartierungen vor. Im angren-
zenden Bereich gibt es aktuellere und relevante ASK-Punkte, welche allerdings ohnehin in der Wiesen-
brüterkulisse liegen. In der neuen Kulisse wurden Überschneidungen mit dem Straßenverlauf der B15 
alt bereinigt.  
 
Reale Vegetation und Nutzung 
Im Planungsgebiet findet überwiegend landwirtschaftliche Nutzung statt. Das Gelände ist weitgehend 
frei von Gehölzen. Entlang des Unsbacher Grabens sind auf den beidseitigen Gewässerrandstreifen 
einige junge Bäume gepflanzt.  
Die Teilbereiche B und C sind durch die angrenzenden Siedlungsrändern sowie die Verkehrstrassen 
der B 15 neu und der St 2141 räumlich stark eingegrenzt und abgeschlossen. Diese Verkehrstrassen 
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führen zu einer ausgeprägten und in weiten Teilen unüberwindbaren Barrierewirkung, v.a. auch für die 
Fauna.  
Im Südwesten befinden sich zwei schmale Grundstücke mit Nebengebäuden. Die Fl. Nr. 233/1 umfasst 
eine landwirtschaftliche Halle, auf der Fl. Nr. 235 ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude mit eini-
gen Laubgehölzen umgeben, im südlichen Bereich davon befindet sich ein Lagerplatz.  
Das Untersuchungsgebiet stellt in seinem derzeitigen Zustand weder für Pflanzen noch für Tiere einen 
attraktiven oder relevanten Lebensraum dar und ist durch die langfristige landwirtschaftliche Nutzung 
(Düngung, Pflanzenschutzmittel), die Verkehrsnutzung (Beläge Straßen und Verkehrsemissionen) und 
Barrierewirkung der Verkehrstrassen vorbelastet. Es ist derzeit insgesamt aus floristisch-faunistischer 
Sicht als sehr strukturarm einzustufen.  

3.2.2 Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungsprognose  
Die Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebsplatz) führt zum Abräumen der 
Vegetationsdecke, die Flächeninanspruchnahme bedeutet prinzipiell Lebensraumverlust und 
Habitatsverlust. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands von Lokalpopulationen europarecht-
lich geschützter Arten ist jedoch auszuschließen. Die Rodung von Bäumen oder Sträuchern ist vo-
raussichtlich nicht erforderlich. 
Der Einsatz von Baumaschinen und der Baustellenverkehr erzeugt Emissionen durch Maschinenlärm, 
Staub, Abgase und Erschütterungen, die die Pflanzen- und Tierwelt beeinträchtigen und stören. 
 
Anlage - und betriebsbedingte Wirkungsprognose  
Durch die Flächeninanspruchnahme entsteht ein Verlust von Ackerflächen und damit auch von der 
begleitenden Saumvegetation. Die Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungs-
flächen führt zum generellen Verlust von Lebensräumen/ Habitaten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
Wuchsorte) und zu Standortveränderungen.  
Hinsichtlich der Fauna werden sich die Wanderungsbeziehungen durch die Neuplanung nicht 
wesentlich ändern oder verschlechtern, da sie durch die bestehende intensive landwirtschaftliche Nut-
zung bereits vorbeeinträchtigt und die Barrierewirkung der Verkehrstrassen stark eingeschränkt sind.  
 
In den nachrangigen Bebauungsplänen sind spezifische Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
zu evtl. Beeinträchtigungen zu treffen. Die in der Planung festgesetzten Grünzäsuren und Ortsrand-
eingrünungen und die Berücksichtigung der vorhandenen Gräben im Bereich C können wichtige 
Bandstrukturen sein, eine deutliche Erhöhung der biologischen Vielfalt bedingen und die Basis für ein 
Verbundsystem zusammenhängender Lebensräume schaffen. 
 
Die Störung der Fauna durch den Lärm, Blendung und Spiegelung ist als geringe Auswirkung einzu-
stufen. (Visuelle Störungen, Lichtemissionen, Beleuchtung, Glasflächen, Lockwirkung für Insekten und 
Fledermäuse). 

Damit sind hinsichtlich des Schutzguts Arten- und Lebensräume mittlere baubedingte Auswirkungen 
zu erwarten und die anlagebedingten Auswirkungen der Planung mit einer geringen Erheblichkeit 
einzustufen. 

3.2.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt zu erwarten: 
�x weiterhin vorwiegend ackerbauliche Nutzung  
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x weiterhin Strukturarmut auf v. a. ackerbaulich genutzter Fläche, geringer Artenbestand, keine 

Biotope bzw. geringe Biotopqualität 
�x lediglich weitgehend �S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H�U���/�H�E�H�Q�V�U�D�X�P���I�•�U���Ä�$�O�O�H�U�Z�H�O�W�V�D�U�W�H�Q�³���X�Q�G���$�F�N�H�U-Wildkräuter  
�x bei Nutzungsaufgabe potenzieller Standort für Ruderalfluren mit Sukzession zu Gebüschen 
�x keine Beeinträchtigung der dort vorkommenden Pflanzen und Tiere durch Bebauung. 
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3.2.4 Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz  

Entsprechend der Rechtsprechung und Richtlinien sind europarechtlich geschützte Arten und streng 
geschützte Arten nach nationalem Recht einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu un-
terziehen. Dabei sind grundsätzlich alle in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu 
berücksichtigen: 
- Die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 
- Die europäischen Vogelarten. 
- �'�L�H���G�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���Q�X�U���Q�D�F�K���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�P���5�H�F�K�W���Ä�V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�Q���$�U�W�H�Q�³�� 
 
In der ASK Bayern, TK-Blatt 7339, Druckdatum 23.06.2023, sind lediglich drei Punkte im Geltungsbe-
reich verzeichnet.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus ASK Bayern TK-Blatt 7339, 26.06.2023, Quelle: LfU Bayern 
 
Die drei ASK-Punkte Nr. 0008, 0181 und 0207 sind mit Erhebungszeiträumen aus 1985 und 1988 sehr 
veraltet, so dass diese in der 27. Änderung des FNP/ LSP nicht mehr dargestellt werden.  
 
Eine weitergehende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die vorbereitende Bauleitplanung ist 
somit nicht erforderlich. Die Belange des Artenschutzes sind grundsätzlich bei den jeweiligen künftigen 
Bebauungsplänen spezifisch zu prüfen und zu berücksichtigen und die jeweiligen Anforderungen mit 
der Naturschutzbehörde zu klären. 
 

3.3 Schutzgut Fläche und Boden 

3.3.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Topografie 
Das Untersuchungsgebiet fällt von Norden nach Süden hin sanft ab und erreicht an der Nordgrenze 
Höhen von knapp über 396,00 m üNHN bis zu Höhen über 382,00 m üNHN an der südlichen Geltungs-
bereichsgrenze.  
Erhöht verlaufen die querenden Straßen St 2141 und LA 7, diese steigen zur B15n hin bis zu 4 m über 
dem übrigen Gelände an. Der Höhenverlauf der B 15n sinkt zwischen den Bereichen A und B nach 
Süden ein, so dass sie etwa ab der Hälfte der beiden Bereiche bis zum Anschlussknoten der B 15n 
unter dem Höhenniveau der Bereiche A und B verläuft. Im weiteren Verlauf nach Süden verläuft die  
B 15n ca. 4-5m über dem Geländeniveau des Bereichs C mit markantem Steilböschungsverlauf. 
 
Naturräumliche Gliederung und Geologie 
Das Planungsgebiet liegt am Rande des Donau-Isar-Hügellandes (062) �L�P���1�D�W�X�U�U�D�X�P���Ä�8�Q�W�H�U�H�V���,�V�D�U�W�D�O�³��
(061).  
Gemäß geologischer Karte M 1:500.000 von BayernAtlas, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, zählt der nördliche Teil des Untersuchungsgebiets (Bereiche A und B) zur risseiszeitlichen 
Hochterrasse, den Schotter, Kies, sandig, kennzeichnen. Der südliche Bereich unterhalb der St 2141 
ist der würmeiszeitlichen Niederterrasse zuzurechnen mit Schottern, Kies, sandig. 
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Laut digitaler geologischer Karte (M 1:25.000) befinden sich als geologisches Ausgangsmaterial Talfül-
lungen, polygenetisch, sowie Löß und Lehm aus dem Quartär (Pleistozän bis Holozän) im Untersu-
chungsgebiet. 
 
Bodenaufbau 
Das geologische Ausgangsmaterial führt zu entsprechenden Bodenverhältnissen. Gemäß der Über-
sichtsbodenkarte (M 1:25.000) im UmweltAtlas, Boden, Bayerisches Landesamt für Umwelt, lassen sich 
auf dem Gebiet unterschiedliche Böden finden:  
- angrenzend an Siedlungsrand im NW-Teil und südlich der St 2141 im SW-Teil: überwiegend Para-

braunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff 
(Löss), => Bereich B und Nordteil Bereich C 

- Gebiet um B 15 neu und im NO-Teilgebiet: fast ausschließlich Pararendzina aus Carbonatschluff 
(Löss) => Bereich A 

- beidseits Unsbacher Graben: Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden 
aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment) => Bereich A 

- im südlichen Bereich des SW-Teils: fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) 
=> Bereich C 

 

 
Abbildung 3: Bodentypen gemäß Übersichtsbodenkarte 
Quelle: BayernAtlas\Umwelt und Naturgefahren\ Geologie, Boden \ Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 

© Daten: BayernAtlas: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Aufrufdatum: 23.04.2025,  
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bayerische Vermessungsverwaltung, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

  
In Orientierung an Geotechnische Untersuchungen in direkter Nachbarschaft zum Bereich C (Bebau-
ungsplan SO Straubinger Straße, REWE und Lidl) sind die Böden als druckempfindlich und zur 
Staunässe neigend einzustufen. Die Schluffe und tonigen Schluffböden sind teilweise bis zu großer 
Tiefe, bis zu ca. 4,5 m unter Geländeoberkante, anzunehmen. 
 
Allerdings ist aufgrund der langjährigen landwirtschaftlichen Nutzung davon auszugehen, dass die na-
türlich anstehenden Böden teilweise anthropogen überprägt wurden. 
Aus der Schutzgutkarte Boden des LEK Region Landshut ist zu entnehmen, dass das Rückhaltevermö-
gen für sorbierbare Stoffe überwiegend mittel bis überwiegend hoch ist. 
Moorböden befinden sich gemäß Moorbodenkarte von Bayern nur südlich und südöstlich außerhalb des 
Geltungsbereichs: ���Y���D�����Ävorherrschend Anmoorgley und Moorgley, gering verbreitet Gley über Nieder-
moor, humusreicher Gley und Nassgley�����W�H�L�O�Z�H�L�V�H���G�H�J�U�D�G�L�H�U�W�³��. 
 

j
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1 
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Versickerungsfähigkeit 
Eine Versickerung ist gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 bei einem Kf-Wert (Durchlässigkeitswert des 
Baugrunds) innerhalb eines Bereichs zwischen 1 x 10-6 und 1 x 10-3 m/s möglich.  
Ausgehend von anstehenden Grundwasserverhältnissen und den anzunehmenden Bodenaufbauten, 
ist für das Untersuchungsgebiet von mittleren (Bereiche A und B) bis zu überwiegend schwierigen 
Ausgangsbedingungen (Bereich C) für eine Versickerung auszugehen. 
Die genaueren Ergebnisse dazu und deren Lösungen zum Oberflächenwasserkonzept sind in den 
nachrangigen Bebauungsplänen und deren Baugrunduntersuchungen eingehender zu ermitteln. 
Bei diesen weiteren Planungen sind insbesondere im Bereich C auch die vorhandenen Gräben für 
Niederschlagswassermanagement und deren Erhaltung bzw. Entwicklung zu berücksichtigen. 
 
Erosionsgefährdung 
In der Schutzgutkarte Boden des LEK Region Landshut ist die potenzielle Erosionsgefährdung durch 
Wasser und Wind in dem Untersuchungsgebiet als überwiegend gering dargestellt, südöstlich anschlie-
ßend ist die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wind aber mit überwiegend hoch eingestuft. 
 
Altlasten-Verdachtsflächen, Kontaminationen 
Der Markt Essenbach verfügt über keine Unterlagen oder Erkenntnisse über Altlasten-Verdachtsflä-
chen im Geltungsbereich der 27. Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung. Aus der bisherigen 
Nutzung und der allgemeinen Datenlage ist davon auszugehen, dass ein Altlasten-/ Kontaminationsri-
siko auf dem Planungsgebiet nicht gegeben ist. 

Kampfmittel 
Da das Untersuchungsgebiet im 2. Weltkrieg keinen starken Bombardierungen ausgesetzt war, ist das 
Vorkommen von Kampfmitteln oder Blindgängern sehr unwahrscheinlich. 

In der Gesamtbetrachtung hat das Untersuchungsgebiet eine mittlere-hohe Bedeutung für das 
Schutzgut Boden. 
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3.3.2 Auswirkungen 

Schutzgut Fläche, Flächenverbrauch/Versiegelung  
Für die Ermittlung des Flächenverbrauchs wird die Bestandssituation hinsichtlich der Versiegelung 
dem geplanten Baurecht gegenübergestellt. 
Derzeit ist das Untersuchungsgebiet mit Ausnahme der vorhandenen Verkehrstrassen und 
Gewässerläufe nahezu unversiegelt.  

 
Abbildung 4: Versiegelung Bestand, EGL (Massen aus CAD), unmaßstäblich, 24.11.2025 

Bezogen auf die Gesamtfläche der 27. Flächennutzungsplanänderung beträgt der Versiegelungsgrad 
derzeit ca. 1 % (versiegelte Flächen derzeit ca. 7.350 m²) und wird neben den Verkehrswegen von 
den vorhandenen Gebäuden bestimmt.  

Unter der Annahme der maximal möglichen Grundflächenzahlen inkl. jeweiligen 
Überschreitungsmöglichkeiten für die einzelnen Arten der baulichen Nutzung ergibt sich folgende  
Prognose der maximal mögliche Versiegelung für die Planung: 
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Abbildung 5: Versiegelung Planung, EGL (Massen aus CAD), unmaßstäblich, 24.11.2025 
 
Zusammenfassend lässt sich ein erheblicher Anstieg der max. Versiegelung um ca. 429.000 m² von 
ca. 7.300 m² auf max. 436.200 m² feststellen, zudem findet eine signifikante Nutzungsintensivierung 
statt. Dies entspricht einer Erhöhung des Versiegelungsgrades um mehr als 70 % von ca. 1 % auf ca. 
72,6 %. Diese deutliche Erhöhung des Anteils der versiegelten Flächen ergibt sich durch die geplan-
ten Gebäude, aber auch durch die Erschließung, Lagerflächen und Stellplätze.  
 
Baubedingte Wirkungsprognose  
Derzeit ist der Geltungsbereich des Plangebiets in weiten Teilen unversiegelt. Die bereits im Vorfeld 
der Planungen durchzuführenden Voruntersuchungen und Ausgrabungen zum Denkmalschutz bedin-
gen eine beträchtliche Störung des Bodengefüges.  
Die oben beschriebene beachtliche Flächeninanspruchnahme und Versiegelung führt baubedingt zum 
Entzug von Boden mit seinen Funktionen für den Naturhaushalt. Baufeldräumung und Baustellenein-
richtung (Lager- und Betriebsplatz) bedingen Bodenverdichtung und eine Bodenzerstörung durch 
Versiegelung. Der Oberbodenabtrag bewirkt meist einen Oberbodenauftrag auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, Gründungsmaßnahmen und Bodenaustausch führen zur Zerstörung und 
Veränderung des Bodengefüges durch Fremdmaterial. Zudem verursacht der Einsatz von Baumaschi-
nen die Zerstörung der Bodenstruktur und kann eine Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, 
Diesel, Öl) bewirken. Unfälle führen zu evtl. Kontaminationen und Verunreinigungen.  
Bodenschutzkonzepte nach DIN 19639 und bodenkundliche Baubegleitungen, welche im Rahmen der 
weiteren Bebauungspläne und Erschließungsplanungen durchzuführen sind (1), stellen eine wichtige 
Sicherungsmaßnahme für das Schutzgut Oberboden dar und gewährleisten das Einhalten der DIN 
19731 und DIN 18915, die die Anforderungen an den Ausbau und die Zwischenlagerung von 
Bodenaushub beschreiben. 
 
(1) Gemäß BBodSchV §4 Abs. 5 kann die zuständige Behörde bei Maßnahmen auf einer Fläche von > 3.000 m² vom Pflichtigen 
eine bodenkundliche Baubegleitung fordern. Im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung wird das Bodenschutzkonzept 
erstellt, begleitet und seine Umsetzung dokumentiert (INSA).  
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In den nachrangigen Bauleitplanverfahren sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme festzusetzen, um die Eingriffe in 
das Schutzgut Boden zu reduzieren. 

Anlage - und betriebsbedingte Wirkungsprognose  
Die Bebauung bewirkt den dauerhaften Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfläche.  
Die erhebliche Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungsflächen führt zum 
dauerhaften Verlust der Bodenfunktionen für den Naturhaushalt (Lebensraumfunktion, Filter-, Puffer- 
und Transformationsfunktion), zur Veränderung der Bodenstruktur und Verdichtung. Verkehr und Be-
bauung bedingen eine Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß, Betriebsstoffe 
für Maschinen und Geräte) und Unfälle können zu evtl. Kontaminationen und Verunreinigungen füh-
ren. Die relevanten Bodenfunktionen besitzen hohe und mittlere Bedeutung für das Schutzgut. Durch 
die geplante Bebauung ist ein erheblicher Eingriff zu erwarten. Die Auswirkungen der Planung führen 
im Untersuchungsgebiet insgesamt zu einer hohen, baubedingten Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Boden und zu mittleren bis hohen anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen. 
In den Bebauungsplänen sind entsprechende Minimierungsmaßnahmen zu treffen. 

Versickerungsfähigkeit 
Je nach Ergebnis der beauftragten Bodengutachten sind - bei für eine Versickerung ungeeigneten Bö-
den - in den nachrangigen Bebauungsplänen entsprechende Festsetzungen zur hydraulisch ausrei-
chenden Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers ggf. auf geeigneten Retentionsbecken 
oder -mulden und zeitlich gedrosselter Weiterleitung formuliert werden. => Abführung in Vorfluter  

Erosionsgefährdung 
Maßnahmen zum Schutz vor Erosion sind nicht erforderlich.  

Altlasten, Auswirkung Boden �± Mensch 
Das Planungsgebiet ist wohl altlastenfrei, eine Gefährdung ist sehr unwahrscheinlich. Ggf. sind in den 
nachrangigen Bebauungsplänen aufgrund von Bodengutachten diesbezüglich Aussagen und 
Festsetzungen zu treffen. 

Kampfmittel 
Diesbezüglich sind keine Auswirkungen zu erwarten. In den nachrangigen Bebauungsplänen sind ggf. 
Aussagen oder Festsetzungen dazu zu treffen. 

Damit sind hinsichtlich des Schutzguts Boden mittlere - hohe baubedingte und anlagebedingte 
Auswirkungen zu erwarten. 

3.3.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Fläche und Boden, zu erwarten: 
�x weiterhin vorwiegend ackerbauliche Nutzung und Feldwege 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x Erhalt der vorhandenen Bodenstruktur und Erhalt der Bodenfunktionen 
�x kein Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfläche 

3.4 Schutzgut Wasser  

3.4.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Oberflächengewässer 
Im nordöstlichen Teilbereichs A befindet sich der Unsbacher Graben, der beidseits mit einem 
Gewässerrandstreifen begleitet wird. An der südlichen Geltungsbereichsgrenze (Teilbereich C) verläuft 
der Moosgraben, ein Gewässer 3. Ordnung.  
Innerhalb des Teilbereichs C verlaufen in Nord-Süd-Richtung drei Gräben, welche nicht dauerhaft 
wasserführend sind. Diese Gräben führen in einen nicht dauerhaft wasserführenden Sammelgraben, 
der in Ost-West-Richtung verläuft und unter der B 15n in östlicher Richtung mit einem großformatigen 
Kanalquerschnitt weiterführt. 

Grundwasser 
Aufgrund der Lage im Isartal ist davon auszugehen, dass das Grundwasser relativ hoch ansteht und 
somit im Plangebiet ein hohes Kontaminationsrisiko des Grundwassers besteht.  
Amtliche Messungen der Grundwasserstände liegen nicht vor.  
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Gemäß Hinweisen aus der amtlichen Hydrogeologischen Karte ist zur groben Orientierung ein Grund-
wasserstand bei ca. 384,0 - 384,8 m üNHN, mit Grundwasserfließrichtung 120° nach Südosten, anzu-
nehmen.  
Die Felderkundungen der geotechnischen Untersuchung zum benachbarten BP SO Straubinger 
Straße ergaben im September 2017 Grundwasserstände bis 383,6 m üNHN. Die Wahrscheinlichkeit 
von Schichtwasser ist nicht sehr hoch bzw. nur sehr lokal möglich. 
 
Das bedeutet, dass in den höher gelegenen Bereichen A und B das Grundwasser relativ weit unter-
halb der Geländeoberfläche, im Bereich C jedoch relativ hoch unter der Geländeoberfläche, anstehen 
kann. 
 
In der Schutzgutkarte Wasser des LEK Region Landshut ist die relative Grundwasserneubildung im 
nordwestlichen Teilbereich mit überwiegend mittel, im südlichen und nordöstlichen Teilbereich mit 
überwiegend gering angegeben. 
 
Überschwemmungsbereiche 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten und festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten. Auch sind gemäß BayernAtlas\ Umwelt- und Naturgefahren\ 
Hochwasser keine Hochwassergefahrenflächen HQ extrem dargestellt. 
�'�L�H���V�•�G�O�L�F�K�H���+�l�O�I�W�H���G�H�V���%�H�U�H�L�F�K�V���&���V�R�Z�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���E�H�L�G�V�H�L�W�V���H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�V���Ä�8�Q�V�E�D�F�K�H�U���*�U�D�E�H�Q�V�³���L�P���%�H��
reich A und ein ca. 20 m breiter Streifen entlang der nordöstlichen Grenze des Geltungsbereichs sind 
als wassersensible Bereiche verzeichnet, also Standorte, die durch den Einfluss von Wasser geprägt 
sind und Nutzungen dadurch (z.B. durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohem 
Wasserabfluss oder hoch anstehendem Grundwasser) beeinträchtigt werden können. 
 

 
Abbildung 5: Lageplan mit Kennzeichnung der wassersensiblen Bereiche (hellbraune Flächen) und der Überschwemmungsflä-
chen (blaue Flächen), unmaßstäblich. Quelle UmweltAtlas Bayern, LfU Bayern, November 2025. 
 
Das Untersuchungsgebiet hat in der Summe der Betrachtungsweise insgesamt eine geringe bis mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Wasser. 
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3.4.2 Auswirkungen 

Vorbelastung  
Potenzielle Spritz- und Düngemitteleinträge aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung. 

Baubedingte Wirkungsprognose  
Die Flächeninanspruchnahme durch Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebs-
platz) führt zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, der Einsatz von Baumaschinen bedingt 
eine Schadstoffbelastung oder -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl) und Unfälle verursachen evtl. 
Verunreinigungen oder Kontaminationen, insbesondere bei temporär hohen Grundwasserständen mit 
erhöhtem Kontaminationsrisiko. 
Gründungsmaßnahmen und Baugruben können mögl. temporäre Absenkung des Grundwasserspie-
gels durch Bauwasserhaltungsmaßnahmen zur Folge haben.  
Um baubedingte Veränderungen des Grundwasserstandes erfassen zu können, könnten als Monito-
ringmaßnahmen in den nachrangigen Bebauungsplanverfahren bzw. Erschließungsplanungen Grund-
wassermessstellen eingerichtet werden. 

Anlage - und betriebsbedingte Wirkungsprognose  
Die beachtliche Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungsflächen erhöht den 
Oberflächenwasserabfluss und verändert die Wasserbilanz. Eine Reduzierung des Regenwasserrück-
halts und der Grundwasserneubildungsrate ist die Folge. Eine Gefährdung der Grundwasserqualität 
durch Schadstoffeinträge, v.a. in Folge des geringen Flurabstandes ist nicht auszuschließen.  

Das Schutzgut Wasser besitzt in weiten Teilen eine mittlere Bedeutung, die entstehenden Eingriffe 
können durch Minimierungsmaßnahmen in den Bebauungsplänen, wie z.B. extensive Dachbegrü-
nung, Pflanzmaßnahmen und der Sammlung des Niederschlagswassers in Retentionsbecken und -
mulden reduziert werden.  
Die Ränder der Bereiche A bis C entlang der B 15n sind überwiegend Tiefpunkte in den Flächen und 
zudem mit Baubeschränkungszonen belegt. Diese bandartigen Ränder könnten bei den weiteren Pla-
nungen als wichtige Sammelflächen für Niederschlagswasser fungieren. 
Ebenso bieten auch die geplanten Trenngrünzäsuren ein gutes Potenzial für die Sammlung von Nie-
derschlagswasser. 
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind mittlere baubedingte Umweltauswirkungen und anlagebe-
dingte Auswirkungen von mittlerer Schwere zu prognostizieren. 

3.4.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten: 
�x weiterhin ackerbauliche Nutzung, dadurch aber auch weiterhin Einträge in den Bodenkörper 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x ungehinderte Versickerung des Niederschlagswassers bzw. ungehinderter Abfluss auf der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

3.5 Schutzgut Klima/Luft 

3.5.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Klimatisch kommt es im unteren Isartal im Herbst und Winter zu Kaltluftansammlungen verbunden mit 
starker Nebelbildung. Das Isartal, aber ebenso die feuchten Talmulden, sind merklich stärker spät-
frostgefährdet als das Hügelland. Im weiten Isartal bildet sich in klaren Nächten eine ausgesprochene 
Inversion, d. h. eine starke Kaltluftschicht mit Temperaturzunahme mit zunehmender Höhe. In dieser 
Schicht bilden sich Boden- und Wiesennebel besonders häufig und lösen sich im Winter infolge der 
windgeschützten Lage oft nur schwer auf. 
 
Kaltluft, Durchlüftung 
�'�L�H���6�F�K�X�W�]�J�X�W�N�D�U�W�H���Ä�/�X�I�W���X�Q�G���.�O�L�P�D�³���G�H�V���/�(�.���E�H�Z�H�U�W�H�W���G�L�H���,�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�V�J�H�I�l�K�U�G�X�Q�J���L�P���J�H�V�D�P�W�H�Q���8�Q�W�H�U��
suchungsgebiet als hoch bei gleichzeitiger vorhandener Kaltluftgefährdung. Die Wärmeausgleichs-
funktion ist mit hoch angegeben.  
Das Isartal am südlichen Rand außerhalb des Geltungsbereichs stellt einen wichtigen Frischlufttrans-
portweg dar, d.h. das Untersuchungsgebiet kann als gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich von 
Frischluftbahnen bezeichnet werden. 
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�$�X�V���G�H�U���.�R�Q�I�O�L�N�W�N�D�U�W�H���Ä�%�R�G�H�Q - Luft / �.�O�L�P�D�³���G�H�V���/�(�. Landshut wird ersichtlich, dass zeitweilig höhere 
Schadstoffbelastungen in stark inversionsgefährdeten Gebieten auftreten können. 

Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Klima und Luft. 

3.5.2 Auswirkungen 

Vorbelastung  
Vorbelastung des Gebietes durch angrenzende Verkehrsflächen. 

Baubedingte Wirkungsprognose  
Baubedingt sind kaum �± wenige Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. Der Einsatz von Bau-
maschinen und der Baustellenverkehr kann temporär zu vermehrter Schadstoffbelastung (Abgasemis-
sionen, lokale Staubemissionen) führen.  

Anlage - und betriebsbedingte Wirkungen  
Aus klimatischer Sicht geht durch die Bebauung und Versiegelung eine Fläche für die Frischluft- und 
Kaltluftproduktion bzw. nachrangiger Klimaausgleichsfunktion verloren. Dies führt zu einer Verschlech-
terung der Durchlüftung und Verstärkung der stadtklimatischen Effekte (Erhöhung der Lufttemperatur, 
untergeordnete Aufheizung, Erwärmung des Standortes, erhöhte Wärmeaufnahme und Speicherung 
durch Gebäude und Beläge) und insgesamt zu einer Veränderung des Mikroklimas. Weitere Auswir-
kungen von untergeordneter Bedeutung sind: eine geringfügige Verringerung der Windgeschwindig-
keit, die Ablenkung und Reduzierung von Luftströmungen und zusätzliche, geringfügige Gas- und 
Staubemissionen durch zusätzliche Heizung. 
Der durch die Planung zusätzlich entstehende Verkehr führt zu weiterer Schadstoffbelastung (Ab-
gasemissionen, Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß). 
Minimierungs- und Klimaschutzmaßnahmen in den nachrangigen Bebauungsplänen (z.B. Pflanzmaß-
nahmen, Grünflächen, extensive Dachbegrünung) können die Auswirkungen der Planung auf das 
Kleinklima reduzieren (Beschattung, Verdunstung, Abkühlung). 

Klimafreundliche energieeffiziente Bauweise, ressourcenschonender Materialumgang 
Bei den weiteren Bebauungsplänen und der Errichtung der Gebäude sollte besonderes Augenmerk 
auf die Berücksichtigung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauweise sowie geringe Ver-
brauchs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten im Sinne eines ressourcenschonenden Um-
gangs gelegt werden. Innovative Konzepte für den gesamten Lebenszyklus der Gebäude insbeson-
dere in Bezug auf ökologische Aspekte und die Energieeffizienz sollten Berücksichtigung finden. 
Im Sinne eines gesamtheitlichen Planungsansatzes könnten auch zentrale Versorgungseinheiten mit 
integriertem, zukunftsfähigem Energiekonzept im Rahmen der weiteren Planungen auf Machbarkeit 
geprüft werden. 
Die o. g. Maßnahmen stellen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen im Sinne einer Minimie-
rung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima dar. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Klima sind die bau- und anlagebedingten Auswirkungen durch die 
Neuplanung des Gebiets mit einer insgesamt geringen �± mittleren Erheblichkeit zu klassifizieren. 

3.5.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten: 
�x weiterhin ackerbauliche Nutzung, 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x Erhalt der Flächen zur Kalt- und Frischluftproduktion 
�x weiterhin gute Durchlüftung des Gebiets im Randbereich von Frischluftbahnen 
�x keine Veränderung der Standortverhältnisse durch Überbauung / Beschattung 
�x Keine Erhöhung der Erwärmung/ Aufheizung aufgrund der Nutzung zu erwarten (ohne Be-

trachtung evtl. Klimawandel). 

3.6 Schutzgut Landschaft 

3.6.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Das Plangebiet befindet sich am Rande des Donau-Isar-�+�•�J�H�O�O�D�Q�G�H�V���������������L�P���1�D�W�X�U�U�D�X�P���Ä�8�Q�W�H�U�H�V��
�,�V�D�U�W�D�O�³������������. Es zählt gemäß LEK Landshut hinsichtlich des Landschaftsbildraumes zum �Ä�,�V�D�U�W�D�O��
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�Q�|�U�G�O�L�F�K���G�H�U���$�X�W�R�E�D�K�Q���$�������³���P�L�W���I�R�O�J�H�Q�G�H�U���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�����ÄTeilfläche des Isartals mit dem im Norden an-
grenzenden Steilanstieg zum Hügelland; im Leitenbereich vielfach strukturreiche Hangzonen, entlang des Hang-
fußes reihen sich dörfliche Siedlungen, der übrige Talbereich ist fast siedlungsfrei und überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt; Relikte der ehemaligen Niedermoorlandschaft mit Feuchtwiesen, Feuchtgebüsch, Schilfbestän-
den�³�����'�L�H��Eigenart wird mit mittel und die Reliefdynamik mit hoch bewertet.  
Als kultur- oder naturhistorisches Einzelelement mit hoher Fernwirkung ist die ca. 1 km entfernt lie-
gende Kirche St. Wolfgang genannt. 
Der Untersuchungsraum wird gemäß LEK Landshut, Konfliktkarte Landschaftsbild und Landschaftser-
leben, hinsichtlich der möglichen Beeinträchtigung der Erlebniswirksamkeit als visuell belastet durch 
bestehende Freileitungen und geplante (derzeit bereits vorhandene) dammgeführte bzw. eingeschnit-
tene Verkehrstrassen (B15n) eingestuft. Die Beeinträchtigung der Erlebniswirksamkeit durch die 
Lärmbelastung ausgehend von der B15n und A92 wird mit mittel angegeben.  

Der Geltungsbereich bildet derzeitig einen Teil des östlichen Ortsrands von Essenbach und ist direkt 
von der St 2141und der Ahrainer Straße aus einsehbar. Eine Einsehbarkeit von der B15n ist nur be-
dingt gegeben, da diese Verkehrstrasse entlang des Geltungsbereichs meist abgesenkt liegt. Aus 
Richtung Norden kommend ist dagegen v.a. der nördliche und nordöstlich Teilbereich einsehbar, da 
die B15n aufgrund des Anstiegs vom Isartal in das tertiäre Hügelland dort um 10 bis 20 m höher liegt. 
 
Die Teilbereiche B und C wirken aufgrund der umgebenden Verkehrstrassen, Straßendämme, Brü-
ckenbauwerke und der Randbebauung optisch �D�O�V���Ä�D�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�³ Bereiche.  
Der nordöstliche Teilbereich A dagegen wirkt in die sich anschließende Landschaft hinein und wird 
durch den Ortrand von Unterwattenbach optisch begrenzt. 
 
Eine Fernwirkung bzw. eine hohe Einsehbarkeit des Plangebiets aus größerer Entfernung ist lediglich 
für den Teilbereich A gegeben. 
 
�6�L�F�K�W�E�H�]�L�H�K�X�Q�J�H�Q���]�X���P�D�U�N�D�Q�W�H�Q���%�D�X�W�H�Q���E�]�Z�����0�H�U�N�]�H�L�F�K�H�Q���H�U�J�H�E�H�Q���V�L�F�K���Z�H�J�H�Q���G�H�U���E�H�U�H�L�W�V���G�H�U��
�Y�R�U�J�H�O�D�J�H�U�W�H�Q���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H���X�Q�G���G�H�U���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���*�H�K�|�O�]�H���Q�X�U���J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J���D�X�I���G�L�H���2�U�W�V�N�L�U�F�K�H��
�0�D�U�L�l���+�L�P�P�H�O�I�D�K�U�W�����.�L�U�F�K�W�X�U�P�V�S�L�W�]�H���W�H�L�O�V���Q�X�U���D�X�V���G�H�P���H�W�Z�D�V���K�|�K�H�U���J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���%���V�L�F�K�W�E�D�U����
�E�]�Z�����V�L�H���Z�H�U�G�H�Q���Y�R�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J���Q�L�F�K�W���E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�W��  
Die Kirche St. Wolfgang auf der Anhöhe ist von allen Teilbereichen aus sichtbar.�� 
�'�L�H�V�H���$�V�S�H�N�W�H���V�L�Q�G���L�Q���G�H�Q���Q�D�F�K�U�D�Q�J�L�J�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�l�Q�H�Q���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� 
 
Der optische Eindruck des Gebiets ist durch das weitgehend ebene Gelände, die vorhandenen randli-
chen Bepflanzungen und die direkte Nachbarschaft der bestehenden Gebäude der Supermärkte und 
Discounter (Lidl und Rewe) geprägt.  
Visuell ist das Landschaftsbild durch bereits bestehende umgebende Flächennutzungen bereits 
vorbelastet. So wird das Landschaftsbild durch den ehemaligen Kühlturm des Kernkraftwerkes Isar 2, 
dominante Gewerbebauten (u.a. z.B. Hochregallager der Firma MIPA) und vorhandene oberirdische 
Stromtrassen beeinträchtigt.  
Wendet man die Parameter visueller Eindruck, Eigenart und Schönheit, Vielfalt, Ausstattung mit typi-
schen Elementen, typische Nutzungen, Unverwechselbarkeit des Landschaftsbildes auf die weitge-
hend ausgeräumte Agrarlandschaft an, so erhält sie eine niedrige Bewertung. Der Planbereich selbst 
ist wenig strukturiert, seine Ausstattung mit typischen Elementen und Nutzungen ist defizitär. Hinzu 
kommt die deutliche Vorbelastung durch die benachbarten Straßen und o.g. visuellen Störungen. 
Diese Parameter bewirken trotz Ortsrandlage in der Summe eine Einstufung des Schutzguts Land-
�V�F�K�D�I�W���X�Q�G���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G���L�Q���G�L�H���6�W�X�I�H���Ä�J�H�U�L�Q�J�H���%�H�G�H�X�W�X�Q�J�³�� 

3.6.2 Auswirkungen 

Vorbelastungen  
Vorbelastung durch Verkehrsemissionen und Störfaktoren in angrenzender Landschaft (Stromleitun-
gen, ehemaliger Kühlturm KKI, dominante Gewerbehallen, hohe Einfriedungen, erhöhte Straßenkör-
per). 

Baubedingte Wirkungen  
Baubedingt führen die Baufeldräumung, die Baustelleneinrichtungen (Lager- und Betriebsplatz) und 
die Baumaschinen (Kräne) zu einer visuellen Störung des Orts- und Landschaftsbildes, Gründungs-
maßnahmen, Baugruben und Abgrabungen können eine temporäre Veränderung der Topografie be-
dingen. 
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Die im Vorfeld der Planungen durchzuführenden Voruntersuchungen und Ausgrabungen zum 
Denkmalschutz beeinträchtigen zudem temporär das Orts- und Landschaftsbild. 

Anlage - und betriebsbedingte Wirkungen  

Baubedingte Wirkungen  
Baubedingt führen Baufeldräumungen, Baustelleneinrichtungen und Aushub- und Gründungsarbeiten 
prinzipiell zu einer temporären Störung oder Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. 
Die im Vorfeld der Planungen durchzuführenden Voruntersuchungen und Ausgrabungen zum 
Denkmalschutz beeinträchtigen zudem das Orts- und Landschaftsbild. 

Anlage - und betriebsbedingte Wirkungen  
Die Flächenversiegelung mit dominanter Bebauung insbesondere durch Gewerbebauten, Belags- und 
Erschließungsflächen führen zu einer grundsätzlichen Veränderung des Landschafts- und 
Siedlungsbildes. Das bestehende Ortsbild und der bestehende Ortsrand werden durch die geplante 
Bebauung neu geprägt.  
Die bereits eingeschränkten Blickbeziehungen auf Kirchen oder anderweitige Merkzeichen werden 
nicht berührt. Langfristige, grundlegende Veränderungen in der Topografie sind nicht zu erwarten.  

Die festgelegten Grünzäsuren und Randeingrünungen untergliedern die Baufelder und minimeren  die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild. 

In der Gesamtbetrachtung sind im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild die 
Umweltauswirkungen, die sich durch die Flächennutzungsplan-Änderung ergeben, als gering bis mit-
tel einzustufen. 

3.6.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Landschaft zu erwarten: 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
�x keine Veränderung des Siedlungs- und Landschaftsbildes 
�x Erhalt der offenen Kulturlandschaft 
�x keine Veränderung der Fernblicke  

3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter 

3.7.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich gemäß Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege im 
Planungsgebiet mehrere, unterschiedliche Bodendenkmale (siehe Begründung, Kapitel ���������Ä�'�H�Q�N�P�D�O��
�V�F�K�X�W�]�³��. Zudem sind in der Umgebung des Geltungsbereichs weitere Bodendenkmale bekannt.  
 
In der weiteren Umgebung sind die beiden prägenden und in ca. 800 m zum Planungsgebiet entfernt 
liegenden Baudenkmale Kirche Mariä Himmelfahrt, Essenbach, (Geländehöhe ca. 390,00 m üNHN) 
Kirche St. Wolfgang (Geländehöhe ca. 445m üNHN) von Relevanz.Als kultur- oder naturhistorisches 
Einzelelement mit hoher Fernwirkung nimmt die Kirche St. Wolfgang eine besondere Stellung ein. 
Aufgrund der topografisch weitgehend ebenen Lage des Plangebiets und der vorgelagerten Gebäude 
und Vegetation werden die Blickbeziehungen vom Plangebiet aus zu diesen Baudenkmalen nicht be-
einträchtigt. 

Das Untersuchungsgebiet hat v.a. aufgrund der vorhandenen Bodendenkmale/ Siedlungsspuren 
insgesamt eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Kulturgüter. 

3.7.2 Auswirkungen 

Wegen der oben erwähnten Bodendenkmale ist die potenzielle Gefahr der Zerstörung oder 
Beeinträchtigung vorhandener Bodendenkmäler im Plangebiet durch die geplante Flächenversiege-
lung als hoch einzustufen. 
Da aufgrund der o.g. Bodendenkmale eine Denkmalvermutung besteht, bedürfen Bodeneingriffe aller 
Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 BayDSchG, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  
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Insbesondere in den Bereichen der vermuteten Bodendenkmale sind bauvorgreifende archäologische 
Sondierungen und Ausgrabungen durchzuführen und evtl. archäologische Befunde und Siedlungsspu-
ren fachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. Nach Abschluss der archäologischen 
Grabungen wird die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamts Landshut die Baufreigabe für 
den jeweils untersuchten Bereich erteilen. 
 
Für die Gebäude des Geltungsbereichs sind im Bebauungsplan die maximalen Höhen so zu limitieren, 
dass keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenkmäler erfolgt. 
 
Insgesamt sind im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter baubedingt mittlere bis hohe und 
anlagebedingt geringe bis mittlere Umweltauswirkungen zu erwarten. 

3.7.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind keine Veränderungen für das Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter zu erwarten: 
�x keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten  
�x keine Veränderung der Sichtbeziehungen, Fernblicke bleiben unverändert  
�x keine Eingriffe in Bodendenkmale.  

3.8 Biodiversität und Wirkungsgefüge 

Unter biologischer Vielfalt (Biodiversität) versteht man die Vielfalt von Ökosystemen, Lebensräumen 
und Lebensgemeinschaften, von Arten sowie die genetische Vielfalt zwischen und innerhalb von Ar-
ten. Die biologische Vielfalt ist maßgeblich vom Strukturreichtum einer Landschaft abhängig. Je mehr 
Strukturen vorhanden sind, desto verschiedenere Biotope existieren in einer Landschaft und bieten 
Lebensraum für eine große Anzahl von Tier- und Pflanzenarten.  
�'�H�U���%�H�J�U�L�I�I���Ä�1�D�W�X�U�K�D�X�V�K�D�O�W�³���N�D�Q�Q���D�O�V���:�L�U�N�X�Q�J�V�J�H�I�•�J�H von Boden, Wasser, Luft, Klima, Tieren und 
Pflanzen definiert werden. Er umfasst das Zusammenspiel von biotischen und abiotischen Faktoren, 
wobei vielfältige Wechselwirkungen bestehen.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Prinzipiell können zwischen allen Schutzgütern Wechselwirkungen auftreten. Bei der vorliegenden 
Planung treten Funktions- und Flächenverluste bei den Pflanzen und Tieren durch Versiegelung auf, 
es gehen gleichzeitig Bodenfunktionen verloren und die Grundwasserneubildungsrate wird reduziert. 

Die Wechselwirkungen sind in der Summe beachtlich und werden durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen abgeschwächt. 

Durch Umsetzung der in der 27. Änderung festgelegten Grünzäsuren und Eingrünungen und weitere 
Festsetzungen und Maßnahmen in den künftigen Bebauungsplänen zu einer möglichst durchgehen-
den und strukturreichen Grünordnung könnten im Untersuchungsbereich auch vielfältige Vegetations-
strukturen entstehen, die langfristig auch das Standortpotenzial für insbesondere die Avifauna verbes-
sern. 
Besondere kumulative negative Wirkungen sowie besondere Wechselwirkungen , die nicht bereits 
mit der Untersuchung der einzelnen Schutzgüter erfasst wurden, haben sich nicht ergeben.  
Auswirkungen auf die Biodiversität sind somit nicht zu erwarten. 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
- einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung  

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung bezogen auf die Schutzgüter 

Zur Reduzierung von weitgehend vermeidbaren Eingriffen sind in den nachrangigen 
Bebauungsplänen spezifische Vermeidungsmaßnahmen für die einzelnen Schutzgüter darzustellen.  

4.2 Ausgleichsmaßnahmen für die unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Aus-
gleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. 
Als Grundlage für die Ermittlung im Rahmen des Regelverfahrens ist in der Regel der Leitfaden 
"Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr zu verwenden.  
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Für den Fall. dass der Ausgleichsflächennachweis über das Ökokonto des Marktes Essenbach geführt 
werden soll, welches auf Flächen mit bereits durchgeführten Maßnahmen in m²-Angaben beruht, ist 
als bewährte und vergleichbare Berechnungsgrundlage der Leitfaden "Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung" vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen zu verwen-
den. 
Für eine vorläufige Abschätzung des Ausgleichsflächenbedarfs ergeben sich Arbeitsschritte:  

4.2.1 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

In der Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter erfolgt für den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs 
eine Einordnung in die Kategorie II, Unterer Wert�± Gebiete mit maximal mittlerer Bedeutung für Natur-
haushalt und Landschaftsbild. 
 

4.2.2 Erfassen der Auswirkungen des geplanten Eingriffs 

Der Eingriff wird differenziert bewertet.  
Die Eingriffsfläche der Gewerbegebiete (GE), des Urbanen Gebiets (MU) und der Erschließung wird 
bezüglich ihrer Eingriffsschwere aufgrund einer geplante GRZ über 0,35 als Typ A �± hoher Versiege-
lungs- bzw. Nutzungsgrad �± klassifiziert. Die Eingriffsfläche des Allgemeinen Wohngebiets (WA) wird 
dem Typ B �± niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad �± zugeordnet. 
Die bereits versiegelten Flächen werden nicht als Eingriffsfläche gewertet. 
Somit ergibt sich eine Gesamteingriffsfläche von ca. 432.374 m², die den Feldern AI, AII und BII zuzu-
ordnen sind.  

4.2.3 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Variante 1 �± �Q�D�F�K���³�D�O�W�H�P���/�H�L�W�I�D�G�H�Q�´ 
Vorläufige grobe Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen: (ca. Ermittlung in m², z.B. 
für Nachweis im Ökokonto der Gemeinde): 

Feld AI (GE)   Komp.faktor 0,6: 448.800 m2   x  0,6 = 269.300 m2  
Feld AI (MU)   Komp.faktor 0,6:   44.000 m²  x  0,8 =   35.200 m²  
Feld BI (WA)   Komp.faktor 0,4:   39.900 m2   x  0,4 =   16.000 m2  
Vorauss. n achzuweisende ca. Ausgleichsfläche insgesamt:    320.500 m²  

Variante 2 �± �Q�D�F�K���G�H�P���³�Q�H�X�H�Q���/�H�L�W�I�D�G�H�Q�´ 
Vorläufige grobe Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen: (Wertepunkte-Ermittlung): 
 
Ausgleichsflächenbedarf  = Eingriffsfläche  x  Wertepunkte BNT  x  Beeinträchtigungsfaktor (GRZ)  �±  Planungsfaktor  
        m² Eingriffsfläche          
 
GE:  448.800 m² x 3 WP/m² x 0,8 (GRZ) x 1  = 1.077.120 WP, gerundet 1.077.000 WP 
MU:  44.000 m² x 3 WP/m² x 0,6 (GRZ) x 1  =      79.200 WP,         gerundet      79.000 WP 
WA:  39.900 m² x 3 WP/m² x 0,4 (GRZ) x 1  =      47.880 WP,         gerundet      48.000 WP 
                 1.204.000 WP 

Der Ausgleichsflächenbedarf könnte entsprechend der in den nachrangigen Bebauungsplänen festge-
setzten Maßnahmen gemäß Anlage 2 des Leitfadens, Tabelle 2.2, um einen Planungsfaktor reduziert 
werden, soweit durch Vermeidungsmaßnahmen am Ort des Eingriffs die Beeinträchtigungen verrin-
gert werden. Diese Vermeidungsmaßnahmen, wie beispielsweise extensive Dachbegrünung, Fassa-
denbegrünung, Verwendung sickerfähiger Beläge auf Stellplätzen oder Niederschlagswasserrückhal-
tung in naturnah gestalteten Versickerungsmulden, müssen rechtlich verbindlich gesichert sein. 
 
Da zu erwarten ist, dass innerhalb der einzelnen Bebauungspläne interne Trenn-, Eingrünungs- und 
Ausgleichsflächen entstehen, welche nicht in die Eingriffsbilanzierung einbezogen werden, ist davon 
auszugehen, dass die tatsächlich nachzuweisende Wertepunktanzahl bzw. erforderlichen Ausgleichs-
flächen geringer ausfallen könnte. Zu berücksichtigen ist auch, dass die bauliche Entwicklung sich 
über diverse Bauabschnitte und einen längeren Zeitraum erstrecken kann. 
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4.2.4 Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

Es ist vorgesehen, den Nachweis der erforderlichen Ausgleichsflächen intern in den jeweiligen Bebau-
ungsplänen zu führen und/ oder - überwiegend bei Planungen für den Markt Essenbach - zudem aus 
dem Flächenpool des Öko-Kontos des Marktes Essenbach. Außerdem soll bei vorhabenbedingten 
Bebauungsplänen auch auf externen Ausgleichsflächen des jeweiligen Planungsbegünstigen /Vorha-
bensträgers zurückgegriffen werden. 
Der genaue Flächennachweis, die Faktorenbewertung und die Beschreibung der Aufwertungsmaß-
nahmen auf der Ausgleichsfläche erfolgen in den jeweiligen Umweltberichten zu den Bebauungsplä-
nen. 

5 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Planungsanlass ist die nachfragebedingte weitgehende Ausweisung des Untersuchungsgebiets als 
Gewerbegebiete und eingeschränkte Gewerbegebiete, Wohngebiete und Urbane Gebiete im Osten 
von Essenbach. Der Geltungsbereich liegt am Rand des Hauptorts aufgrund der Anbindung an die B 
15n verkehrstechnisch sehr günstig. 
Alternative Standorte wurden eingehend geprüft, stehen aber aufgrund der Größenanforderungen für 
Gewerbe und die dafür notwendigen Erschließungsaspekte nicht zur Disposition bzw. nicht zur 
Verfügung. 

Baubedingte und anlage-/ betriebsbedingte Auswirkungen sind im Wesentlichen für die Schutzgüter  
Boden und Grundwasser, in bis zu mittlerer Intensität auch auf das Schutzgut Landschaft und Kultur-
güter zu erwarten.  
Aufgrund der Umsetzung der Planung und Einhaltung der Festsetzungen sind die Auswirkungen 
jedoch nicht von erheblicher bzw. substanzieller Natur.  
Die vorbereitende Bauleitplanung ist hinsichtlich der Artenschutzaspekte ebenso als zulässig 
einzustufen. 

Aus gutachterlicher Sicht ist deshalb festzustellen  dass durch das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und die Planung insgesamt als 
umweltverträglich einzustufen ist.   

Für die unvermeidbaren Eingriffe sind in den Bebauungsplänen Ausgleichsflächen festzusetzen und 
innerhalb oder außerhalb des Planungsumgriffs nachzuweisen. 
 
Die folgende Tabelle fasst die Risikoabschätzung für die einzelnen Schutzgüter noch einmal 
zusammen: 

Schutzgut  Baubedingte  
Auswirkungen  

Anlage -/ betriebsbe-
dingte Auswirkungen  

Ergebnis bezogen  
auf die Erheblichkeit  

Mensch/Immissionen gering - mittel mittel mittel 

Mensch/Erholung gering gering gering 

Pflanzen und Tiere mittel gering gering-mittel 

Boden mittel-hoch mittel-hoch mittel-hoch 

Grundwasser mittel mittel mittel 

Oberflächenwasser gering-mittel gering - mittel gering-mittel 

Klima gering-mittel gering - mittel gering-mittel 

Landschaft gering - mittel gering - mittel gering - mittel 

Kultur- u. Sachgüter mittel - hoch gering-mittel mittel 
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6 Referenzliste der verwendeten Unterlagen und Quellen  

Neben der örtlichen Bestandsaufnahme und Bewertung des Planungsgebietes wurden die folgenden 
vorhandenen Planungsvorgaben, Rahmenplanungen, Fachgutachten, Daten und Untersuchungen für 
den Umweltbericht zugrunde gelegt und zusammengefasst:  

�x Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

�x Regionalplan Region 13 (Landshut). 
�x Landschaftsentwicklungskonzept (LEK13) Region Landshut, Bayer. Landesamt für Umwelt 

�x Rauminformationssystem Bayern (RISBY online), Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie  

�x BayernAtlas, Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
�x Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), Bayer. Landesamt für Umwelt 

�x Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Landkreis Landshut (ABSP) 
�x UmweltAtlas Boden Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt  

�x UmweltAtlas Geologie Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt  
�x UmweltAtlas Natur Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt  

�x Geologische Übersichtskarte von Bayern, 1.200.000, Bayerisches Geologisches Landesamt 

�x Bayerischer Denkmal-Atlas mit Liste der Boden- und Baudenkmale, Bayer. Landesamt für Denkmalpflege  
�x Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan des Marktes Essenbach 

�x Schalltechnische Voruntersuchung Möhler + Partner Ingenieure vom 24.11.2025 
�x ASK Bayern, TK-Blatt 7339, Druckdatum 23.06.2023 

�x Geotechnische Baugrunduntersuchung Dr. Amann + Partner vom 22.08.2018 zur 13. Änderung des FNP und 
�]�X�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W���6�W�U�D�X�E�L�Q�J�H�U���6�W�U�D�‰�H�³���(ssenbach 

 

Landshut, 10.12.2025 
 

gez. Dipl.-Ing. Eva Weinzierl   gez. Dipl.-Ing. Eckhard Emmel 
Landschaftsarchitektin, Stadtplanerin   Landschaftsarchitekt, Stadtplaner 
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1 ANLASS, AUFGABENSTELLUNG 

Für den Markt Essenbach besteht ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan (FNP) mit 
Landschaftsplan (LSP) in der Fassung vom 27.07.1990. 
 
Es besteht eine sehr hohe Nachfrage an Gewerbegebietsflächen, v.a. auch bedingt durch die 
hervorragenden Erschließungsbedingungen (A 92, B15n) v.a. im Bereich der B15n.  
Neben den Anfragen für Gewerbe hat auch die Verkehrspolizei Landshut ein großes Interesse für 
einen neuen Standort unmittelbar an der Knotenanbindung der B15n geäußert. 
Der Markt Essenbach plant deshalb eine Änderung des FNP, um im Bereich Essenbach-Ost, 
entlang der B15n, diesem Bedarf ausreichend zu entsprechen. 
Für diese Planung werden mit dieser Studie die gemäß aktuellem FNP bereits ausgewiesenen, noch 
nicht bebauten GE-Potenziale untersucht und bewertet. 
 

  

08.02.2000.
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2 PRÜFUNG DER BESTEHENDEN GE-POTENZIALE IM GEMEINDEGEBIET 

Auf gemeindlicher Ebene sind im Flächennutzungsplan (FNP) Gewerbeflächen in den Ortsteilen 
Essenbach, Mirskofen, Altheim, Ohu und Ahrain dargestellt. Die dort noch freien Potenzialflächen 
werden im Weiteren näher untersucht. 

 

 

Abbildung: Übersichtplan des FNP Markt Essenbach, mit Darstellung der GE-Flächen (grau). 
 
Hinweis für alle folgenden Abbildungen im Kapitel 2: 

- Alle Ausschnitte FNP aus dem Übersichtsplan FNP des Marktes Essenbach. 
- Alle Luftbildausschnitte inkl. Flächenermittlungen und Darstellung von Planungsvorgaben  

aus BayernAtlas 11/2022 bis 01/2023. 
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2.1 Ortsteil Essenbach 

 

 

GE-Potenziale Essenbach 1 und 2 

GE-Potenzial 1 

- Flächenpotenzial:   ca. 2,15 ha (ohne das GE m.E. nur ca. 1,5 ha) 
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   GE m.E. ist zu beachten und benachbarte Wohngebiete 
- Verfügbarkeit:    nicht verfügbar. Weiterhin sind Teilflächen bereits als  

                                                            Erweiterungsoption für die westlich benachbarte Spedition  
                                                            Reiter vorgesehen. 

GE-Potenzial 2 

- Flächenpotenzial:   ca. 0,69 ha  
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   Bodendenkmal und HQ-100-Flächen angrenzend 
- Verfügbarkeit:    nicht verfügbar 
- Erschließungsaspekte:    Flächenzuschnitt sehr eng und zu schmal 
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GE-Potenzial Essenbach 3 

- Flächenpotenzial:   ca. 2,9 ha (ohne HQ100-Fläche ca. 1,95 ha) 
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   ca. 1/3 der Fläche im Überschwemmungsgebiet HQ-100, 

                                                            dort ist keine verbindliche Bauleitplanung erlaubt. 
- Verfügbarkeit:    nicht verfügbar. Die Flächen sind bereits teilweise von der  

                                                            MIPA AG als potenzielle Erweiterungsflächen erworben  
                                                            worden. 
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2.2 Ortsteil Mirskofen 

 

Das bestehende GE-Potenzial im Ortsteil Mirskofen liegt am Ostrand nördlich anschließend an das 
Weißacher-Firmengelände und die Bauhofflächen des Marktes. 

- Flächenpotenzial:   ca. 1,3 ha 
- Topografie:    stark geneigt, ca. 7% Neigung von Nord nach Süd 
- Planungsvorgaben:   nur Bodendenkmale nördlich und östlich angrenzend 
- Verfügbarkeit:    Flächen nicht verfügbar 
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2.3 Ortsteil Altheim 

 

GE-Potenzial Altheim 1 

- Flächenpotenzial:   ca. 6,44 ha  
                                                            davon sind jedoch ca. 2,32 ha HQ100-Flächen 

- Topografie:    weitgehend eben 
- Planungsvorgaben:   2,32 ha scheiden als HQ-100-Flächen aus! 

                                                            Nördliche Teilfläche mit ca. 1,95 ha ist bereits für die 
                                                            Firmenerweiterung HaBe verkauft und verplant! 

- Verfügbarkeit:    Somit verbleiben nur ca. 2,17 ha Restfläche, für die Fa.  
                                                            HaBe bereits weitere Kaufabsicht hat (ca. 6.000 m²). 
                                                            Est verbleiben lediglich max. ca. 1,57 ha, die ungünstig 
                                                            geschnitten, zu klein und zudem nicht erwerbbar sind. 
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GE-Potenzial Altheim 2 

- Flächenpotenzial:   ca. 1,57 ha 
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   Fläche vollständig in HQ-100-Fläche, auf der Fläche kann  

                                                            keine Bauleitplanung stattfinden, scheidet somit aus. 
- Verfügbarkeit:    Fläche nicht verfügbar 

 

 

GE-Potenzial Altheim 3 

- Flächenpotenzial:   ca. 5,14 ha 
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   Wohnflächen im Westen und Süden angrenzend 
- Verfügbarkeit:    Flächen sind nicht verfügbar 
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GE-Potenzial Altheim 4 
- Flächenpotenzial:   ca. 3,6 ha 
- Topografie:    durchgehend eben 
- Planungsvorgaben:   Eichelbach mit beidseitigen, überflutungsgefährdeten 

                                                            großen Ufersäumen (zudem wassersensibler Bereich).  
- Verfügbarkeit:    Sämtliche Flächen sind aktuell nicht verfügbar 

- Erschließungsaspekte:    nur bedingt geeignet, der durchquerende Eichelbach inkl. 
                                                                   Uferzonen teilt die Flächen in zwei kleine Teile auf. 

 

Die Schummerungs- und Schnittprofilkarte aus dem BayernAtlas verdeutlichen die hohe 
Überflutungsgefahr des Eichelbachs. Berechnungen und Abstimmungen zu den nördlich 
anschließenden Flächen in 2021 ergaben wegen des großen Einzugsgebiets und der sehr hohen 
Abflussmengen beim max. Spitzenabfluss (> 8 m³/ s) eine große Aufstaugefahr. Das WWA Landshut 
lehnte deshalb die geplante Bauleitplanung für eine PV-Anlage in diesem Bereich ab. Diese Gefahr 
und eine gleiche negative Stellungnahme lässt sich auch für die südlich anschließenden Flächen 
übertragen, da die Höhensituation und die Aufstauhöhe für den Eichelbach absolut übertragbar sind. 
Es würden zwei zu kleine Teilflächen verbleiben, die zudem schwer zu erschließen wären.  
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GE-Potenzial Altheim 5 

- Flächenpotenzial:   ca. 1,61 ha, sehr schmal und langgestreckt 
- Topografie:    eben 
- Planungsvorgaben:   Fläche vollständig in HQ-100-Fläche, auf der Fläche kann  

                                                            keine Bauleitplanung stattfinden, scheidet somit aus. 
- Verfügbarkeit:    Fläche nicht verfügbar 
- Erschließungsaspekte:    problematisch. Biotopflächen entlang der Ränder 

                                                            schränken zudem Eignung und Nutzung ein. 

 
 

  



 
Markt Essenbach �± Untersuchung der bestehenden GE-Potenziale des FNP 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EGL  Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/923930, landshut@egl-plan.de 
 

11    

2.4 Ortsteil Ohu 

 

 
Lage angrenzendes Trinkwasserschutzgebiet Ohu 

 

 

In Ohu gibt es keine freien GE-Potenziale. Die östlichen angrenzenden Flächen scheiden für die 
Trassierung der B 15n aus, die westlichen Flächen sind nicht verfügbar und zudem für eine GE-
Erweiterung wegen des benachbarten Trinkwasserschutzgebiets problematisch. 
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